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Richtlinien für Sondernutzungen an den öffentlichen 
Straßen der Landeshauptstadt München  
(Sondernutzungsrichtlinien – SoNuRL)

vom 15. Oktober 2024

Stadtratsbeschluss: 
Zur einheitlichen Behandlung der Sondernutzungen aufgrund 
der durch das Bayerische Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.10.1981 (BayRS 
91-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. 
S. 371), und das Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I S. 409), 
bestehenden Rechtslage ergehen folgende

R i c h t l i n i e n

I. Teil Allgemeine Regelungen

§ 1 Sinn und Zweck

(1)  Der öffentliche Raum dient dem Gebrauch aller in der  
Landeshauptstadt München wohnenden und sich aufhal-
tenden Menschen. Dabei wird berücksichtigt, dass der  
Gemeingebrauch als vorrangige Zweckbestimmung für die 
Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist und ihnen damit 
genügend Möglichkeiten zur Nutzung für Zwecke der Erho-
lung, der Bewegung, des Verweilens und der Begegnung 
bleiben sowie der öffentliche Raum barrierefrei zugänglich 
und nutzbar ist.

(2)  Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Straßenraums 
werden mit den folgenden Richtlinien gesteuert. Auf diese 
Weise soll Nutzungskonflikten begegnet und das beste-
hende Stadtbild als Ausdruck und Zeichen einer gewach-
senen urbanen Kultur erhalten werden.

(3)  Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen sollen 
deshalb neben den Belangen der Sicherheit, Leichtigkeit 
und Ordnung des Verkehrs und der Barrierefreiheit auch 
städtebauliche und gestalterische Belange Berücksichti-
gung finden. Zudem werden die Grundsätze der Abfallver-
meidung beachtet.

(4)  Diese Richtlinien lenken das Ermessen der Verwaltung und 
tragen somit zur Gleichbehandlung und Rechtssicherheit 
bei. Zudem dienen die Richtlinien der Transparenz gegen-
über den Bürgerinnen und Bürgern.

§ 2 Geltungsbereich

(1)   Diese Richtlinien gelten für alle in der Baulast der Landes-
hauptstadt München stehenden Straßen, Wege und Plätze 
mit ihren Bestandteilen im Sinne von Art. 2 BayStrWG, § 1 
Abs. 4 FStrG, sofern keine Sondernutzung nach bürgerli-
chem Recht vorliegt (vgl. § 12 dieser Richtlinien).

(2)   Die ortsrechtlichen Regelungen der Aufgrabungsordnung, 
der Altstadt-Fußgängerbereiche-Satzung, der Satzung 
über die Dulten und Christkindlmärkte, kommunale Werbe-
nutzungsverträge und bereits abgeschlossene Gestat-
tungsverträge nach bürgerlichem Recht bleiben unberührt.

(3)  Für Veranstaltungen gelten ergänzend die Richtlinien für 
Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund (Veran-
staltungsrichtlinien).

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1)  Gemeingebrauch ist die Benutzung der in § 2 Abs. 1 dieser 
Richtlinien genannten Straßen für den Verkehr im Rahmen 
ihrer Widmung.

(2)  Vom Verkehrszweck erfasst und somit zum Gemein-
gebrauch zählend ist nicht nur die Nutzung der Straße zum 
Aufenthalt oder zur Fortbewegung, sondern – vornehmlich 
auf innerörtlichen Straßen, insbesondere in Fußgänger-
bereichen (Art. 53 Nr. 2 BayStrWG) – auch die Begegnung 
und Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern 
(kommunikativer Gemeingebrauch).

(3)  Eigentümer/-innen und Besitzer/-innen von Grundstücken, 
die an einer öffentlichen Straße gelegen sind, dürfen die an 
die Grundstücke angrenzenden Straßenteile benutzen, so-
weit diese Benutzung für eine angemessene Nutzung des 
Anliegergrundstücks oder Anliegergewerbebetriebes erfor-
derlich ist und sich im Rahmen des Ortsüblichen und der 
Gemeinverträglichkeit hält (Anliegergebrauch).

(4)  Eine Sondernutzung liegt vor, wenn die öffentlichen Stra-
ßen im Sinne des § 2 Abs. 1 dieser Richtlinien über den 
Gemeingebrauch bzw. kommunikativen Gemeingebrauch 
und den Anliegergebrauch hinaus benutzt werden.

(5)  Gewerbliche Betätigung im Sinne dieser Richtlinien ist die 
berufsbezogene Betätigung von Gewerbetreibenden sowie 
von sonstigen weiteren Dienstleistungserbringerinnen bzw. 
Dienstleistungserbringern.

II. Teil Verfahrensregelungen für Sondernutzungen

§ 4 Erlaubnispflicht

(1)  Soweit im Bayerischen Straßen-  und Wegegesetz nichts 
anderes bestimmt ist und sofern diese Richtlinien nicht 
ausdrücklich die Erlaubnisfreiheit normieren, bedarf die 
Benutzung der in § 2 Abs. 1 dieser Richtlinien bezeichne-
ten Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernut-
zung) der Erlaubnis der Landeshauptstadt München auch 
dann, wenn durch die Benutzung der Gemeingebrauch 
nicht beeinträchtigt werden kann (vgl. § 1 der Sondernut-
zungsgebührensatzung in Verbindung mit Art. 22 und 22 a 
BayStrWG). § 12 dieser Richtlinien bleibt unberührt.

(2)  Die Sondernutzung darf erst nach Erteilung der Erlaubnis 
und nach Vorliegen aller anderen erforderlichen Genehmi-
gungen und/ oder Erlaubnisse ausgeübt werden. Einer ge-
sonderten Sondernutzungserlaubnis bedarf es nicht, wenn 
eine Erlaubnis für eine übermäßige Straßenbenutzung oder 
eine Ausnahmegenehmigung nach der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) oder eine Baugenehmigung nach den Vor-
schriften des Baurechts erteilt wurde. In den Fällen des § 8 
Abs. 6 FStrG bleibt das Erfordernis einer gesonderten 
Sondernutzungserlaubnis trotz Erteilung einer Baugeneh-
migung nach den Vorschriften des Baurechts unberührt.

(3)  Der Erlaubnis bedarf auch jegliche Erweiterung oder Ände-
rung der Sondernutzung. Eine Überlassung der Sonder-
nutzungserlaubnis an Dritte ist grundsätzlich nicht gestat-
tet; eine Änderung der Person ist der Landeshauptstadt 
München unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 5 Verpflichtete

(1)  Verpflichtete/-r im Sinne dieser Richtlinien ist, wer eine 
Sondernutzung ausüben will oder bereits – erlaubter- oder 
unerlaubterweise – ausübt.

(2)  Geht die Sondernutzung von einem Grundstück aus, so 
treffen die Verpflichtungen aus diesen Richtlinien neben 
dem/ der Erlaubnisnehmer/-in auch den/die Eigentümer/-in 
oder die/den dinglich Nutzungsberechtigte/-n des Grund-
stücks.

(3)  Bei Baumaßnahmen jeglicher Art sind gegenüber der Stadt 
die Bauherr*in und die bauausführende Firma in gleicher 
Weise verpflichtet.
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§ 6 Erlaubnisantrag

Die Erlaubnis wird schriftlich oder elektronisch im Sinne des 
VwZVG, auf Antrag oder von Amts wegen erteilt. Der Antrag 
ist auf Verlangen durch Pläne und Beschreibungen oder in 
sonst geeigneter Weise zu erläutern.

§ 7 Erlaubniserteilung

(1)  Die Erlaubnis wird nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt und 
kann unter Bedingungen und Auflagen und unter dem Vor-
behalt nachträglicher Auflagen erfolgen.

(2)  Durch eine aufgrund dieser Richtlinien gewährte Erlaubnis 
wird die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach sonsti-
gen Vorschriften vorbehaltlich des § 4 Abs. 2 dieser Richt-
linien nicht berührt.

§ 8 Erlaubnisversagung

(1)  Neben den im III. Teil dieser Richtlinien aufgeführten nicht 
erlaubnisfähigen Sondernutzungen ist die Erlaubnis zudem 
zu versagen, wenn

 1.  durch die Sondernutzung eine Gefahr für die öffentliche  
Sicherheit und Ordnung zu befürchten ist, die auch 
durch Bedingungen oder Auflagen nicht ausgeschlossen 
werden kann; dies ist in der Regel der Fall, wenn

  a)  Flächen der Feuerwehr in ihrer Nutzbarkeit wesentlich 
eingeschränkt werden;

  b)  die Einhaltung der Hilfsfrist der Feuerwehr oder des 
Rettungsdienstes in wesentlichem Maß gefährdet ist;

 2.  durch die Sondernutzung eine nicht vertretbare Beein-
trächtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs 
zu erwarten ist, die auch durch Bedingungen oder Aufla-
gen nicht ausgeschlossen werden kann; dies ist in der 
Regel der Fall, wenn

  a)  bei reinen Gehwegen 1,60 m freie Durchgangsbreite 
nicht gewährleistet ist. Diese Mindestdurchgangsbrei-
te kann im Einzelfall erhöht werden, wenn dies unter 
Beachtung der Sicherheit oder Leichtigkeit des Ver-
kehrs notwendig ist;

  b)  bei angrenzendem Radweg 1,90 m und bei Schräg- 
oder Senkrechtparkern 2,30 m als freie Durchgangs-
breite nicht gewährleistet ist;

 3.  die Straßenreinigungsarbeiten bzw. der Winterdienst 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können;

 4.  Gebäudeausladungen näher als 0,70 m an die Rand-
steinkante heran reichen oder

 5.  sich die Unterkante einer über der öffentlichen Verkehrs-
fläche angebrachten Sondernutzung, die baulich fest mit 
einem Gebäude verbunden ist, in einer Höhe vom Boden 
von weniger als 2,50 m befindet (lichte Durchgangshöhe).

(2)  Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den Interessen 
des Gemeingebrauchs, insbesondere der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs oder des Schutzes des öffentli-
chen Verkehrsgrundes oder anderen rechtlich geschützten 
Interessen der Vorrang gegenüber der Sondernutzung ge-
bührt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn

 1.  der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso 
durch die Inanspruchnahme privater Grundstücke oder 
privater Ladenflächen erreicht werden kann;

 2.  die Sondernutzung an anderer Stelle bei geringerer Be-
einträchtigung des Gemeingebrauchs erfolgen kann;

 3.  die Straße, z.B. Belag oder Ausstattung, durch die Art 
der Sondernutzung beschädigt werden kann oder durch 
die Art der Sondernutzung Wurzeln, Stämme oder Kro-
nen von Bäumen beschädigt oder Baumstandorte durch 
Überbauung oder Bodenverdichtung beeinträchtigt wer-
den können und der/ die Erlaubnisnehmer/ -in nicht hin-
reichend Gewähr dafür bietet, dass die Beschädigung 
auf seine/ ihre Kosten unverzüglich wieder behoben wird;

 4.  durch eine Häufung von Sondernutzungen der Gemein-
gebrauch besonders beeinträchtigt wird;

 5.  durch die Erlaubnis der Sondernutzung oder durch Häu-
fung von Sondernutzungen das Stadtbild beeinträchtigt 
wird sowie

 6.  bei Kollision zweier oder mehrerer Sondernutzungen der 
anderen Sondernutzung nach erfolgter Abwägung der 
Vorrang gebührt oder der Anliegergebrauch durch die 
Sondernutzung beachtlich eingeschränkt würde und 
dieser daher der Sondernutzung vorgeht.

§ 9 Erlaubniswiderruf

(1)  Eine erteilte Erlaubnis kann insbesondere widerrufen wer-
den, wenn

 1.  dies für die Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung des 
Verkehrs, zum Schutze der Straßen oder aus anderen 
straßenrechtlichen Gründen erforderlich ist oder wird 
oder

 2.  der/ die Erlaubnisnehmer/ -in die ihm/ ihr erteilten Aufla-
gen nicht erfüllt.

(2)  Die Art. 48 und 49 Bayerisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz (BayVwVfG) bleiben unberührt.

(3)  Bereits erteilte Erlaubnisse für mobile Fahrradständer (vgl. 
§ 16 dieser Richtlinien) auf der Grundlage der vor Inkraft-
treten dieser Richtlinien geltenden Richtlinien für Sonder-
nutzungen an den öffentlichen Straßen der Landeshaupt-
stadt München können widerrufen werden, wenn aufgrund 
eines vom Stadtrat beschlossenen Fahrradabstellkonzepts 
eine dezentrale Fahrradabstellanlage vorhanden oder ge-
plant ist, die Entfernung zwischen dem genehmigten 
Standort des mobilen Fahrradständers und dem Standort 
der vorhandenen oder geplanten festen Fahrradabstellan-
lage maximal 10 m beträgt und die Stellplatzbilanz ausge-
glichen ist (adäquater Ersatz). § 33 Abs. 2 dieser Richtlinien 
bleibt unberührt.

§ 10 Beendigung der Sondernutzung

(1)  Die Beendigung einer auf unbestimmte Zeit erlaubten Son-
dernutzung ist der Landeshauptstadt München vorher 
schriftlich anzuzeigen.

(2)  Das Gleiche gilt, wenn die für einen bestimmten Zeitraum 
erlaubte Sondernutzung früher endet.

(3)  Wird die Anzeige unterlassen, so gilt die Sondernutzung 
erst dann als beendet, wenn der Sondernutzer den Been-
digungszeitpunkt nachgewiesen hat.

§ 11 Kosten

(1)  Für die Sondernutzungsausübung gilt die Sondernut-
zungsgebührensatzung in der jeweils geltenden Fassung. 
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In bestehenden Konzessionsvereinbarungen sowie in Wer-
benutzungsverträgen getroffene Regelungen bleiben un-
berührt.

(2)  Neben den Gebühren sind alle Kosten zu ersetzen, die der 
Landeshauptstadt München als Träger der Straßenbaulast 
zusätzlich entstehen. Die Landeshauptstadt München 
kann in begründeten Fällen angemessene Vorschüsse 
oder Sicherheiten verlangen.

(3)  Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 
Verwaltungsgebühren und Auslagen zu erheben, bleibt un-
berührt.

§ 12 Erlaubnis nach bürgerlichem Recht

Die Gewährung der Sondernutzung geschieht durch bürgerlich-
rechtlichen Vertrag bei

a)  Nutzungen, die unter der Straßenoberfläche stattfinden  
sowie bei

b)  Nutzungen, die über der Straßenoberfläche Zwecken der 
öffentlichen Versorgung dienen (Art. 22 Abs. 2 BayStrWG), 
es sei denn, dass der Gemeingebrauch nicht nur für kurze 
Dauer beeinträchtigt wird.

III. Teil Besondere Regelungen für die Nutzung des öffent-
lichen Straßenraums

§ 13 Verteilen von Presseerzeugnissen als erlaubnisfreier 
kommunikativer Gemeingebrauch und dessen Grenzen

(1)  Zum kommunikativen Gemeingebrauch im Sinne von § 3 
Abs. 2 dieser Richtlinien gehören in der Regel das unent-
geltliche nichtgewerbliche Verteilen von Handzetteln oder 
anderen Druckerzeugnissen ohne zusätzliche Hilfsmittel 
(z.B. Informationsstände), sofern der Schwerpunkt inhalt-
lich und qualitativ auf Meinungsäußerungen und Beiträgen 
allgemein religiöser, weltanschaulicher, historischer oder 
politischer Art gerichtet ist.

(2)  Das gewerbliche, d.h. das auf Gewinnerzielung gerichtete 
Verteilen oder Auslegen von Handzetteln oder ähnlichen 
Druckerzeugnissen (insbesondere Werbe- und Annoncen-
blätter ohne stadtteilsbezogenen redaktionellen Teil) sowie 
der Verkauf derartiger Erzeugnisse stellen demgegenüber 
in der Regel eine nicht erlaubnisfähige Sondernutzung dar. 
Eine Ausnahme hiervon bilden die Promotionsflächen, die 
jeweils in der gültigen Fassung der Veranstaltungsrichtlini-
en geregelt sind sowie die Geschäftseröffnungen (vgl. § 15 
Abs. 4 Nr. 3 dieser Richtlinien).

§ 14 Verkauf und Verteilen von Presseerzeugnissen mit 
überwiegend redaktionellem Teil oder mehrseitigem 
stadtteilsbezogenen redaktionellen Teil als erlaubnisfähige 
Sondernutzung

(1)  Eine in der Regel erlaubnisfähige Sondernutzung stellen 
dar:

 1.  die Aufstellung von Zeitungsentnahmegeräten zum Ver-
kauf sowie zur unentgeltlichen Entnahme von Presseer-
zeugnissen in gewerblicher Absicht;

 2.  der Verkauf von Presseerzeugnissen im Umhergehen 
sowie deren Verkauf von einem Stand aus sowie

 3.  das unentgeltliche Verteilen von Presseerzeugnissen im 
Umhergehen bzw. von einem Stand aus in gewerblicher 
Absicht.

(2)  Im Geltungsbereich der Altstadt-Fußgängerbereiche-Sat-
zung werden keine Zeitungsentnahmegeräte zugelassen.

§ 15 Nutzung durch den Anlieger bzw. Gewerbetreibenden

(1)  Zu dem dem Gemeingebrauch unterliegenden Anliegerge-
brauch im Sinne des § 3 Abs. 3 dieser Richtlinien, für den 
es keiner Sondernutzungserlaubnis bedarf, gehören in der 
Regel insbesondere:

 1.  Geschäftswerbende Hinweisschilder (sogenannte Eigen-
werbeanlagen) an der Stätte der eigenen Leistung, die 
nicht mehr als 15 cm in den öffentlichen Straßenraum hi-
neinragen;

 2.  bauaufsichtlich genehmigte Bauteile wie Kellerschächte 
(Licht-, Luft- und Ladeschächte);

 3.  Treppenanlagen, Trittstufen, Aufzugsschächte, private 
Verkehrsspiegel, Einwurfsvorrichtungen sowie den Vor-
schriften der Tz. 4.3.8 der DIN 18040-1 entsprechende 
Rampen zur barrierefreien Erschließung von Gebäuden, 
die nicht mehr als 15 cm in den öffentlichen Verkehrs-
raum hineinragen. Private Verkehrsspiegel im Übrigen 
sind nicht erlaubnisfähig.

(2)  Der Anliegergebrauch ist nur insoweit geschützt, als er mit 
den rechtlich geschützten Interessen anderer Anlieger und 
anderen geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesonde-
re den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, vereinbar 
ist.

(3)  Unter den Gemeingebrauch fallen die von Gewerbetreiben-
den oder sonstigen Anbietern aufgestellten betriebsberei-
ten Fahrräder, Segways und ähnlicher Fortbewegungsmittel 
zum Zwecke der Vermietung, sofern diese mit Hilfe eines 
Mobiltelefons oder dergleichen, d.h. unmittelbar im öffent-
lichem Straßenraum, angemietet werden können, sofern 
nicht § 15 Abs. 4 Nr. 6 - 8 dieser Richtlinien einschlägig sind.

(4)  Zu den erlaubnisfähigen Sondernutzungen zählen in der 
Regel:

 1.  Treppenanlagen, Erker, Vordächer, Balkone, Trittstufen 
und ähnliche Gebäudeausladungen, Aufzugsschächte, 
Einwurfsvorrichtungen sowie den Vorschriften der Tz. 
4.3.8 der DIN 18040-1 entsprechende Rampen zur barri-
erefreien Erschließung von Gebäuden, die über 15 cm in 
den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen;

 2.  Geschäftswerbende Hinweisschilder (sogenannte Eigen-
werbeanlagen) an der Stätte der eigenen Leistung über 
15 cm Ausladung;

 3.  an drei Tagen pro Kalenderjahr das Aufstellen von be-
weglichen Einrichtungs- und Dekorationselementen vor 
Gewerbebetrieben zu Präsentations- und Werbezwe-
cken (temporäre Sondernutzung); bei Geschäftsneuer-
öffnungen sowie „runden“ Jubiläen ab dem fünfjährigem 
Bestehen sind Aktionen wie z.B. das Verteilen von Flyern 
und Luftballons, die kostenlose Abgabe von Popcorn, 
das Aufstellen eines Glücksrades ohne Einsatz, der Auf-
bau eines Pavillons ohne Seitenwände (max. 9 m²), der 
Einsatz von Promotern sowie das Verteilen von sog. Give-
Aways an in der Regel einem Aktionstag zulässig. Die 
Fläche für die geplante Aktion darf grundsätzlich nicht 
breiter sein als die eigene an den öffentlichen Verkehrs-
grund angrenzende Ladenfront;

 4.  das Aufstellen von Zeitungskisten direkt an der Haus-
wand auf dem Gehweg vor dem Gewerbebetrieb zur  
Lagerung bei Lieferung der Presseerzeugnisse;
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 5.  die Aufstellung von Sitzgelegenheiten mit einer Ausla-
dung von maximal 0,80 m und einer Fläche unter 10 m2 
während der Ladenöffnungszeit auf dem Gehsteig direkt 
an der Hausfassade vor einem Ladengeschäft. Für Flä-
chen mit Außenbewirtung gilt § 23 dieser Richtlinien ab-
schließend;

 6.  die Aufstellung von betriebsbereiten Fahrrädern, Segways 
und ähnlicher Fortbewegungsmittel direkt vor dem Ge-
werbebetrieb zum Zwecke der Vermietung, zum Zwecke 
des Verkaufs sowie vor und nach der Reparatur;

 7.  die von Gewerbetreibenden oder sonstigen Anbietern 
aufgestellten betriebsbereiten Fahrräder, Segways und 
ähnliche Fortbewegungsmittel zum Zwecke der Vermie-
tung, sofern diese auf vorgezeichneten bzw. vom Gewer-
betreibenden oder sonstigen Anbietern vorgegebenen 
Flächen aufgestellt sind und

 8.  die Aufstellung von betriebsbereiten Fahrrädern, Seg-
ways und ähnlicher Fortbewegungsmittel zum Zwecke 
der Durchführung von Stadtführungen.

§ 16 Fahrradständer

(1)  Zu dem dem Gemeingebrauch unterliegenden Anlieger-
gebrauch im Sinne des § 3 Absatz 3 dieser Richtlinien, der 
keiner Sondernutzungserlaubnis bedarf und insoweit ge-
schützt ist, soweit er nicht mit den rechtlich geschützten 
Interessen anderer Anlieger und anderen geltenden ge-
setzlichen Vorschriften, insbesondere den Vorschriften des 
Straßen verkehrsrechts, kollidiert, gehören in der Regel ins-
besondere:

 1.  das Aufstellen mobiler Fahrradständer von Gewerbetrei-
benden und sonstigen weiteren Dienstleistungserbringe-
rinnen bzw. Dienstleistungserbringern direkt vor ihren 
Geschäftsräumen auf dem Gehweg direkt an der Haus-
wand, sofern die Grundfläche kleiner als 1,00 m² ist und 
er nicht mehr als 1,00 m Ausladung hat. Die maximale 
Höhe richtet sich nach der verkehrlichen Situation, darf 
jedoch 1,5 m nicht überschreiten. Die mobilen Fahrrad-
ständer müssen so ausgeführt sein, dass daran einspu-
rige Fahrräder parallel zur Hauswand stehend sowohl 
kipp- als auch wegrollsicher angeschlossen werden 
können. Die Anbringung von Eigenwerbung ist bis zu ei-
ner Gesamtfläche von 0,5 m² zulässig, soweit das Schild 
nicht über den Ständer hinausragt, nicht höher als 0,50 m 
ist und nur den eigenen Namen, die eigene Firmen-
bezeichnung oder die Anschrift der Geschäftsinhaberin/ 
des Geschäftsinhabers aufführt. Sonstige Werbeauf-
schriften sind unzulässig;

 2.  waagerecht an Gebäudefassaden angebrachte Anlehn-
geländer für Fahrräder. Jegliche Anbringung von Werbung 
ist unzulässig.

(2)  Mobile Fahrradständer von Gewerbetreibenden und sons-
tigen weiteren Dienstleistungserbringern, die nicht unter 
den in Absatz 1 definierten Gemeingebrauch fallen, bedür-
fen einer Sondernutzungserlaubnis. Soweit die Aufstellung 
fahrbahnseitig erfolgt, ist ein Mindestabstand von 0,40 m 
einzuhalten. Die Höhe richtet sich nach der jeweiligen ver-
kehrlichen Situation, darf aber 1,5 m nicht überschreiten. 
Die mobilen Fahrradständer müssen so ausgeführt sein, 
dass daran einspurige Fahrräder sowohl kipp- als auch 
wegrollsicher angeschlossen werden können. Die Anbrin-
gung von Eigenwerbung ist bis zu einer Gesamtfläche von 
0,5 m² zulässig, soweit das Schild nicht über den Ständer 
hinausragt, nicht höher als 0,5 m ist und nur den eigenen 
Namen, die eigene Firmenbezeichnung oder die Anschrift 
des Geschäftsinhabers/ der Geschäfts inhaberin aufführt. 

Sonstige Werbeaufschriften sind unzulässig.

(3)  Zu den nicht erlaubnisfähigen Sondernutzungen zählen in 
der Regel das Aufstellen von Fahrradständern und das An-
bringen von Anlehngeländern für Fahrräder, die nicht unter 
Absatz 1 bzw. Absatz 2 fallen sowie sonstige private oder 
gewerbliche feste Fahrradabstellanlagen. Nicht erlaubnis-
fähig sind zudem mobile Fahrradständer, wenn aufgrund 
eines städtischen Fahrradabstellkonzepts eine städtische 
Fahrradabstellanlage vorhanden oder geplant ist, die Ent-
fernung zwischen dem beantragten Standort des mobilen 
Fahrradständers und dem Standort der vorhandenen oder 
geplanten festen Fahrradabstellanlage maximal 10 m be-
trägt und die Stellplatzbilanz ausgeglichen ist (adäquater 
Ersatz).

§ 17 Mobilitätskonzepte

(1)  Unbeschadet von §§ 15 – 16 dieser Richtlinien können für 
im Rahmen von städtisch geförderten bzw. vom Stadtrat 
beschlossenen Mobilitätskonzepten aufgestellte Fahrräder 
bzw. andere Verkehrsmittel sowie aufgestellte Infra struktur -
einrichtungen Sondernutzungserlaubnisse erteilt werden.

(2)  Für sonstige Mobilitätskonzepte werden keine Sondernut-
zungserlaubnisse erteilt.

§ 17 a Ladeeinrichtungen für elektrisch betriebene Fahr-
zeuge

(1)  Ladeeinrichtung im Sinne dieser Richtlinie sind physikali-
sche Anlagen mit Anschluss an das Stromversorgungsnetz 
einschließlich weiteren erforderlichen Nebeneinrichtungen 
(z.B. Wandlermessschrank, Transformator) an einem be-
stimmten Ort, die aus einem oder mehreren Ladepunkten 
bestehen.

 
(2)  Bei den Ladepunkten erfolgt eine Unterscheidung zwi-

schen Normalladepunkten und Schnellladepunkten. Ein 
Normalladepunkt bezeichnet einen Ladepunkt mit einer 
Leistung von höchstens 22 kW für die Übertragung von 
Strom an ein elektrisch betriebenes Fahrzeug. Schnellla-
depunkte sind Ladepunkte mit einer Leistung von mehr als 
22 kW für die Übertragung von Strom an ein elektrisch  
betriebenes Fahrzeug.

(3)  Sollte zwischen der Ladeeinrichtung gemäß Abs. 1 und 
dem Anschluss an das Stromversorgungsnetz die Verle-
gung von privaten Leitungen im Untergrund des öffentli-
chen Raums notwendig sein, ist zudem eine Sondernut-
zung nach bürgerlichem Recht (Gestattungsvertrag) nach 
Art. 22 BayStrWG erforderlich. Dies kann auch bei größe-
ren Fundamenten notwendig werden.

(4)  Für neu zu errichtende Ladeeinrichtungen gemäß der Ab-
sätze 1 und 2 können nach Durchführung eines erfolgrei-
chen, vom Stadtrat für die jeweilige Ladeart (Normal- bzw. 
Schnellladen) beschlossenen Auswahlverfahrens und bei 
Einhaltung der Standorteignungskriterien gemäß den Ab-
sätzen 5 bis 18, die notwendigen Genehmigungen erteilt 
werden. Außerhalb von in diesem Paragrafen definierten 
Ausnahmefällen sowie besonders begründeten Einzelfällen 
im Sinne von § 32 dieser Richtlinie sind neu zu errichtende 
Ladeeinrichtungen im Stadtgebiet nicht genehmigungsfähig.

(5)  Eine Ladeeinrichtung ist nur genehmigungsfähig, wenn die 
betroffenen Stellflächen eines beantragten Standortes 
nicht unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen:

 a. gesetzliches Parkverbot gemäß § 12 Abs. 3 StVO
 b.  absolutes (Zeichen 283 StVO) und eingeschränktes (Zei-

chen 286 StVO) Haltverbot, ausgenommen sind Bereiche 
mit Bewohnerparkvorrechten
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 c. amtlich beschilderte Feuerwehrzufahrten
 d.  Stellflächen mit einer Kurzzeitparkregelung bis max. 2 

Stunden (mit Parkscheibe / mit Parkschein), ausgenom-
men sind Parkraumbewirtschaftungszonen innerhalb 
von Zeichen 314.1 und 314.2 StVO

 e. zulässiges Parken auf Gehwegen mit Zeichen 315 StVO
 f.  Stellflächen mit Parkbevorrechtigungen mit Zeichen 314 

StVO für Krafträder (Zusatzzeichen 1010-62 StVO), Rad-
verkehr (Zusatzzeichen 1010-52 StVO), Lastenfahrräder 
(Zusatzzeichen 1010-69 StVO), Elektrokleinstfahrzeuge 
(Zusatzzeichen 1010-68 StVO) und Kleinkrafträder (Zu-
satzzeichen 1010-63 StVO)

 g.  Stellflächen mit personalisierter Parkbevorrechtigung für 
schwerbehinderte Menschen (Zeichen 314 und vgl. Zu-
satzzeichen 1044-11 StVO)

 h.  Verkehrsflächen zur Bevorrechtigung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) im Linienverkehr (z.B. Hal-
testellenbereiche mit Zeichen 224 StVO)

(6)  Die Errichtung einer Ladeeinrichtung an Stellflächen mit 
Parkbevorrechtigung mit Zeichen 314 StVO für Carsharing 
Fahrzeuge (Zusatzzeichen 1010-70 StVO) und für schwer-
behinderte Menschen (Zusatzzeichen 1044-10 StVO)  
sowie zur Bevorrechtigung der Personenbeförderung mit 
Kraftfahrzeugen (z.B. Taxistandplätze mit Zeichen 229 
StVO) ist ausschließlich unter Erhaltung der jeweiligen 
Zweckbestimmung genehmigungsfähig. 

(7)  Zwischen einer Ladeeinrichtung und einer Stellfläche für 
elektrisch betriebene Fahrzeuge dürfen sich keine Rad-
verkehrsanlagen oder für den Radverkehr freigegebenen 
Verkehrsflächen befinden. Ebenso sind genannte Verkehrs-
flächen kein zulässiger Aufstellort einer Ladeeinrichtung.

(8)  Eine Ladeeinrichtung im Bereich von Fahrradstraßen (Zei-
chen 244.1 StVO) und Fahrradzonen (Zeichen 244.3 StVO) 
ist nur genehmigungsfähig, wenn die jeweilige Straße für 
den allgemeinen Kfz-Verkehr freigegeben ist. 

(9)  Im Fall der Errichtung einer Ladeeinrichtung auf Fahr-
bahnniveau ohne bauliche Abgrenzung (z.B. Randbefesti-
gung durch Bordstein) muss die Absicherung mit geeig-
neten Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu § 43 
Absatz 3 StVO) erfolgen. Hierbei kommen insbesondere 
Absperrschranke (Zeichen 600 StVO), Sperrpfosten (Zei-
chen 600-60 StVO) und Leitbake (Zeichen 605 StVO) in 
Betracht.

(10)  Durch den Standort der Ladeeinrichtung hervorgerufene 
nicht vertretbare Beeinträchtigungen der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs sind nicht zulässig. Diese liegen 
insbesondere vor, wenn die für den fließenden Verkehr zur 
Verfügung stehende Fahrbahnbreite verengt wird.

(11)  Die Ladeeinrichtung muss bei Aufstellung auf dem Geh-
weg entlang von Stellflächen in Senkrecht-/Schrägauf-
stellung einen Abstand von mindestens 0,70 m und ent-
lang von Stellflächen in Längsaufstellung von mindestens 
0,30 m zur Fahrbahnabgrenzung (gemessen i.d.R. von der 
Bordsteinkante) einhalten. 

(12)   Unter Berücksichtigung der unter Absatz 10 aufgeführten 
Abstandsmaße ist eine lichte Restgehwegbreite von min-
destens 1,80 m zwischen Ladeeinrichtung und Gehweg-
innenkante einzuhalten. 

(13)   Die Sichtbeziehungen auf Querungsanlagen für den Fuß-
verkehr sowie auf Einmündungen und Ein-/Ausfahrten 
dürfen nicht eingeschränkt werden.

(14)   Stellflächen in Längsaufstellung an der Ladeeinrichtung 
haben eine Länge von je 5,80 m aufzuweisen. Sollten die 

Platzverhältnisse im Einzelfall dies nicht zulassen, kann 
die Länge auf ein Minimum von 5,50 m je Stellfläche redu-
ziert werden. Im Ausnahmefall kann die Stellflächenlänge 
für den Zweck der Vermeidung von Restflächen nach Ab-
satz 16 (z.B. innerhalb einer baulichen Parkbucht oder 
zwischen zwei Grundstückszufahrten) und aus Gründen 
einer barrierefreien Zugänglichkeit erweitert werden.

(15)  Stellflächen in Senkrecht-/Schrägaufstellung an der Lade-
einrichtung haben eine Parkstandbreite von je 2,65 m auf-
zuweisen. Im Ausnahmefall kann die Stellflächenbreite für 
den Zweck der Vermeidung von Restflächen nach Absatz 
16 und aus Gründen der barrierefreien Zugänglichkeit er-
weitert werden.

(16)  Restflächen von < 5,50 m, welche das zulässige Parken 
von Kraftfahrzeugen in Längsaufstellung ermöglichen, 
dürfen nicht verbleiben. Bei Senkrecht-/Schrägaufstel-
lung dürfen keine Restflächen von < 2,65 m der Breite des 
Parkstandes verbleiben.

(17)  Der ungehinderte Zugang zu Einrichtungen des Brand-
schutzes (z.B. Feuerwehrzufahrten, Notausgänge, Not-
ausstiege von U-/S-Bahn und unterirdischen Verkehrsan-
lagen) und das ungehinderte Benutzen von Einrichtungen 
des Brandschutzes (z.B. Löschwassereinspeisungen,  
Bedienvorrichtungen von Brandmeldeanlagen, Feuer-
wehrschlüsseldepots etc.) darf nicht beeinträchtigt wer-
den. Der ungehinderte Zugang zu Einrichtungen des 
Brandschutzes ist beeinträchtigt, wenn der Abstand unter  
5,00 m liegt. Die Benutzung von Einrichtungen des Brand-
schutzes ist beeinträchtigt, wenn der Abstand unter  
1,00 m liegt.

(18)  Bewegungsflächen sowie Gehflächen (nutzbare Gehweg-
breite) für die Nutzbarkeit der Ladeeinrichtung müssen  
für eine verkehrssichere Nutzung geeignet sein. Eine ver-
kehrssichere Nutzung ist insbesondere gegeben, wenn 
die Verkehrsfläche fest, eben sowie rutschhemmend ist. 
Dagegen sind beispielsweise Grünflächen (z.B. Straßen-
begleitgrün) als Standort einer Ladeeinrichtung nicht  
genehmigungsfähig.

(19)  Die Anbringung von Eigenwerbung ist bis zu einer Ge-
samtfläche von 0,5 m² zulässig, soweit der Werbeträger 
nicht über die Seiten der Ladeeinrichtung hinausragt, 
nicht höher als 0,50 m ist und nur das Firmenlogo bzw. 
den eigenen Namen, die eigene Firmenbezeichnung oder 
die Firmenanschrift aufführt. Sonstige Werbeaufschriften 
sind unzulässig.

(20)  Sofern für das Betreiben einer Ladeeinrichtung separate 
Nebeneinrichtungen (z.B. Wandlermessschrank, Transfor-
mator) erforderlich sind, gelten die Kriterien in diesem Pa-
ragraphen entsprechend.

(21)  In besonderen Einzelfällen kann eine Ausnahme von den 
in diesem Paragraphen geregelten regulären Genehmi-
gungsverfahren und Kriterien für die Errichtung von Lade-
einrichtungen für Stellflächen von Sicherheitsbehörden 
und Institutionen mit öffentlich-rechtlichem Auftrag (z. B. 
Polizeibehörden, Katastrophenschutz, Rettungsdienst) 
oder für Fahrzeuge des ÖPNV (z.B. MVG-Busse, Taxen) 
gewährt werden. 

Die jeweiligen Stellflächen müssen mit Einreichen des Antra-
ges bereits privilegiert vorbehalten sein und die Gewährleis-
tung einer jederzeitigen Einsatzbereitschaft dienen. Im Falle 
des ÖPNV können die entsprechenden Stellflächen entspre-
chend erweitert werden, falls notwendig. Es muss nachgewie-
sen und begründet werden, dass die Errichtung von Lade-
infrastruktur auf Privatgrund nicht möglich ist.



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 30/2024

748

(22)  In besonderen Einzelfällen kann eine Ausnahme von den 
in diesem Paragraphen geregelten regulären Genehmi-
gungsverfahren und Kriterien für die Testung neuer Tech-
nologien im Bereich der Ladeinfrastruktur (z.B. intelligente 
Lademanagement-Systeme, kontaktlose Ladeoptionen) 
im Rahmen von Forschungsprojekten gewährt werden. 
Diese Ausnahme ist maximal für einen Zeitraum von drei 
Jahren möglich.

(23)  Schnellladepunkte können außerhalb des regulären städ-
tischen Auswahlverfahrens im Sinne des Absatz 4 von im 
Rahmen des Deutschlandnetzes für das Stadtgebiet 
München berechtigten Unternehmen unter Einhaltung der 
in Absatz 5 bis 18 genannten Kriterien sowie der Erfüllung 
ggf. im Rahmen des jeweils notwendigen Genehmigungs-
verfahrens (z.B. Baugenehmigung) zusätzlich erforderli-
chen Voraussetzungen genehmigt werden, sofern eine 
Errichtung auf Privatgrund nicht möglich ist.

§ 18 Erlaubnisfreie Sondernutzungen

(1) Erlaubnisfreie Sondernutzungen sind:

 1.  Nutzungen, die sich in einer Höhe von mehr als 7 Metern 
über dem Straßenkörper befinden;

 2.  Gebäudeausladungen wie zum Beispiel Automaten, Bal-
kone, Vordächer, Erker, Markisen/ Baldachine und der-
gleichen, die nicht mehr als 15 cm in den öffentlichen 
Verkehrsraum hineinragen; ebenso unmittelbar an der 
Hausfassade vor Gewerbebetrieben aufgestellte Sitzge-
legenheiten, die nicht mehr als 15 cm in den öffentlichen 
Verkehrsraum hineinragen, für diese gilt § 15 Abs. 4 Nr. 5 
im Übrigen entsprechend;

 3.  unmittelbar vor der Fassade eines Gewerbebetriebes 
unter allen Bedingungen standsicher aufgestellte, leicht 
zu transportierende Pflanzgefäße und Abfallsammelbe-
hältnisse mit einem maximalen Durchmesser bzw. einer 
maximalen Kantenlänge von 0,60 m;

 4.  Anlehn- und Dreiecksleitern, die höchstens drei Stunden 
zur Durchführung von Arbeiten an Außenfassaden ge-
nutzt werden, nicht hingegen (Roll-) Gerüste sowie

 5.  Weihnachtsdekoration während der Weihnachtszeit 
(Montag nach Totensonntag bis Heilige Drei Könige):

  a)  mit der Fassade verbundene oder unmittelbar vor der 
Fassade aufgestellte Weihnachtsdekoration vor Ge-
werbebetrieben bis zu einer Ausladung von 1 m;

  b)  unmittelbar vor der Fassade aufgestellte einzelne 
Christbäume bis zu einer Höhe von 2,00 m sowie

  c)  gewerbebetriebsunabhängige Weihnachtsdekoration 
an oder über der Straße.

(2)  Nutzungen nach Absatz 1 sind unzulässig, wenn durch die 
Sondernutzung eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist. 
Dies ist in der Regel unter den in § 8 Abs. 1 dieser Richtlinien 
genannten Voraussetzungen der Fall.

(3)  Für Nutzungen, die in Art und Umfang über die in Absatz 1 
genannten Nutzungen hinausgehen, kann eine Sondernut-
zungserlaubnis erteilt werden.

§ 19 Baumaßnahmen

(1)  Für Einrichtungen, die zum Betrieb einer Baustelle erforder-
lich sind (Baustelleneinrichtungen), können Sondernut-
zungserlaubnisse erteilt werden.

(2)  Für den Bereich innerhalb des Altstadtrings und in Fußgän-
gerzonen gilt:

Führen Aus- oder Umbaumaßnahmen zu außergewöhnli-
chen und unzumutbaren Härten im Einzelfall oder ist die 
Nahversorgung, d.h. die Versorgung der Bevölkerung mit 
Waren und Dienstleistungen in fußläufiger Entfernung nicht 
gewährleistet und ist es dem Betroffenen nachweislich nicht 
möglich, anderweitig seiner wirtschaftlichen Betätigung zum 
Beispiel durch Anmieten von Räumlichkeiten in der unmittel-
baren Umgebung nachzugehen, so kann ihm eine Sonder-
nutzungserlaubnis für einen Verkaufscontainer erteilt werden. 
An den Nachweis des Härtefalls sowie der nicht bestehen-
den Möglichkeit, seiner wirtschaftlichen Betätigung ander-
weitig nachzugehen, sind strenge Anforderungen zu stellen. 
Die Erlaubnis ist auf den zur Abmilderung des Härtefalls 
zwingend notwendigen Umfang zu beschränken.

(3)  Für das restliche Stadtgebiet gilt: Bei Aus- oder Umbau-
maßnahmen können Verkaufscontainer genehmigt werden, 
wenn es den Betroffenen unter Nachweis nicht möglich ist, 
anderweitige Räumlichkeiten in der unmittelbaren Umge-
bung anzumieten.

Eine Aufstellung ist in der Regel nur vor dem eigenen 
Grundstück möglich, es sei denn, der jeweilige Eigentümer 
eines in der unmittelbaren Umgebung liegenden Grund-
stücks hat der Errichtung eines Verkaufscontainers schrift-
lich zugestimmt.

(4)  Für das Aufstellen von Nächtigungscontainern für Baustel-
len und isolierter Sanitäranlagen ohne weitere Baustellen-
einrichtung wird in der Regel keine Sondernutzungserlaub-
nis erteilt.

§ 19a Foto-, Film- und Tonaufnahmen

(1)  Für Foto-, Film- und Tonaufnahmen können Sondernut-
zungserlaubnisse erteilt werden.

(2)  Foto-, Film- und Tonaufnahmen sind erlaubnisfrei, wenn 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

 1.  Die Foto-, Film- und Tonaufnahmen ausschließlich auf 
Gehwegen und in Fußgängerzonen stattfinden und der 
Fußverkehr dabei nicht behindert wird,

 2.  ausschließlich Handkamera, Schulterkamera, maximal 
eine Kamera mit Stativ, Mikrofon, Ton Angel, tragbare 
kleinere Handlampen und Reflektoren verwendet werden,

 3.  keine weiteren Hilfsmittel oder Aufbauten wie Kamera-
drohnen, Kabelverlegungen, Generatoren, Scheinwerfer, 
Stühle, Rollkoffer oder Ähnliches genutzt werden,

 4.  nicht mehr als 5 Personen an den Aufnahmen vor Ort 
beteiligt sind und

 5.  keine (Spiel-)Szenen dargestellt werden, die die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung gefährden (z.B. extremisti-
sche, gewaltverherrlichende oder pornographische 
Filmaufnahmen) oder das Sicherheitsempfinden der Be-
völkerung beeinträchtigen (z.B. Waffeneinsatz, Schläge-
reien, laute Schreie, Bedrohungssituationen).

§ 20 Straßenhandel und Straßenverkauf

(1)  Zu den erlaubnisfähigen Sondernutzungen zählen in der 
Regel:

 1.  der Verkauf von Grabschmuck von einem Stand aus auf 
öffentlichem Verkehrsgrund im Umgriff von Friedhöfen 
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zu Allerheiligen, wobei der Verkaufszeitraum jeweils an 
dem zwischen dem 12. und 18. Oktober liegenden 
Samstag beginnt und bis einschließlich 2. November 
desselben Kalenderjahres dauert;

 2.  der Verkauf natürlich gewachsener Christbäume, wobei 
der Verkauf ab dem Samstag vor dem ersten Advent  
beginnt und am 24.12. (Heiligabend) desselben Kalender-
jahres endet sowie

 3.  die Ausstellung und der Verkauf selbstgefertigter Kunst-
gegenstände auf dem Künstlermarkt im Begleitgrün der 
östlichen Leopoldstraße vom Siegestor bis zur Martius-
straße während der mitteleuropäischen Sommerzeit.

(2)  Eine Sondernutzungserlaubnis für den Straßenhandel kann 
in der Regel nur für folgende Waren und unter der Auflage 
erteilt werden, dass die Verkaufseinrichtung (Verkaufsstand/ 
-wagen) in der Regel täglich vom öffentlichen Grund abzu-
ziehen ist:

 1.  ambulanter Handel mit Obst, Gemüse und Südfrüchten –  
Handel auf wöchentlich wechselnden Standplätzen (sog. 
Turnussystem), – Handel an den von der Landeshaupt-
stadt München festgelegten Standorten;

 2.  selbsterzeugte, heimische landwirtschaftliche Produkte 
(insbesondere Kartoffeln, Rüben, Kraut, nicht jedoch 
Milchprodukte, Honig, Geflügel u.a.) nur im Umherziehen 
von einem zugelassenen und betriebsbereiten KFZ oder 
vom Anhänger eines Traktors aus (Umherzieher/-innen);

 3.  ambulanter Handel mit Blumen, Topfpflanzen, Geste-
cken und Zweigen an den von der Landeshauptstadt 
München festgelegten Standorten sowie

 4.  heiße Maroni und aus Maroni hergestellte Produkte so-
wie Nüsse/Mandeln in der Zeit ab dem Montag vor der 
Wiesneröffnung bis zum ersten Samstag im April; im  
Altstadt-Fußgängerbereich ist der Verkauf von Nüssen/
Mandeln nur im Rahmen des Werbeverkaufs zugelas-
sen.

Die Verpflichtung, die Verkaufseinrichtungen täglich abzu-
ziehen, entfällt bei Verkaufsständen für den Handel mit hei-
ßen Maroni und aus Maroni hergestellten Produkten. Bei 
Händlern nach Nr. 1 und 3 außerhalb des Turnus und außer-
halb des Gebietes der Altstadt-Fußgängerbereiche-Satzung 
kann die Verpflichtung auf Antrag entfallen. Der Verkaufs-
wagen muss sich stets in einem Zustand befinden, der einen 
Abzug jederzeit ermöglicht. Bei Unterbrechung des Verkaufs 
von mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen ist der Ver-
kaufswagen abzuziehen.

(3)  Eine Erlaubnis für den Werbeverkauf im Turnus kann in der 
Regel für fünf festgelegte Verkaufsplätze erteilt werden.  
Es dürfen ausschließlich Artikel angeboten werden, deren 
Anwendung eines erläuternden Vortrags oder einer Demon-
stration bedürfen. Abgesehen von der Regelung des Abs. 2 
Nr. 4 dürfen Lebens- und Genussmittel nicht angeboten 
werden. Über die Zulassung der Artikel entscheidet das 
Kreisverwaltungsreferat im Einzelfall.

(4)  Für den Verkauf von selbstgefertigten künstlerischen und 
kunsthandwerklichen Gegenständen können über die Re-
gelung des § 20 Abs. 1 Nr. 3 dieser Richtlinien hinaus bis 
zu zwei Erlaubnisse an vier festgelegten Standorten erteilt 
werden. Die Herstellung muss dabei ganz oder teilweise 
vor Ort vorgeführt werden.

(5)  Für das Aufstellen und Betreiben von Zeitungskiosken kann 
eine Erlaubnis erteilt werden.

(6)  Soweit in den Richtlinien nicht ausdrücklich erlaubt, wird 
eine Sondernutzungserlaubnis in der Regel nicht erteilt  
für:

 1.  den Warenhandel mit Waren, die nicht ausdrücklich in 
diesen Richtlinien als erlaubnisfähig erklärt werden;

 2.  das Betreiben von Imbiss- und Verkaufsständen/  
-wägen, -fahrrädern u.ä.;

 3. freistehende Automaten;

 4.  sogenannte Bauchladenverkäufer/ -innen, Grillwalker/ 
-innen oder ähnliche (mobile) Straßenverkäufe (z.B.  
Rosenverkauf aus dem Arm) sowie

 5.  Sondernutzungen, die sich im Sperrbereich um das  
Oktoberfest, der jährlich neu definiert wird oder ähnlichen 
Sicherheitsbereichen um Veranstaltungen befinden.

§ 21 Warenverkauf zugunsten gemeinnütziger Zwecke

(1)  Eine Erlaubnis zur Durchführung des Warenverkaufs zu-
gunsten gemeinnütziger Zwecke auf öffentlichem Grund 
kann nur gemeinnützigen Organisationen erteilt werden. 
Der Verkauf darf ausschließlich durch Mitglieder oder An-
gestellte dieser Organisationen durchgeführt werden.

(2)  Die Durchführung des Warenverkaufs zugunsten gemein-
nütziger Zwecke ist im gesamten Stadtgebiet möglich. Die 
genutzte Fläche darf maximal 9 m² betragen.

(3)  Der Verkauf ist nur während der Ladenöffnungszeiten und 
nur an maximal 24 Tagen pro Erlaubisnehmer/Erlaubnis-
nehmerin zulässig.

(4)  Verkauf von Speisen und Getränken: Es dürfen nur abge-
packte Lebensmittel verkauft werden. Während der Vor-
weihnachtszeit (mit Beginn der Münchner Christkindlmärk-
te bis zum 24.12.) ist auch ein Verkauf von Getränken zum 
sofortigen Verzehr möglich.

(5)  Für den Bereich innerhalb der Altstadtfußgängerzone so-
wie des Tals gilt Folgendes:

Ein Warenverkauf ist nur vor den Anwesen Neuhauser Stra-
ße 10, Sendlinger Straße 62 und Tal 11 zulässig. Ist einer 
dieser Standorte dauerhaft nicht verfügbar, kann für diesen 
ein Ersatzstandort in der Altstadtfußgängerzone angeboten 
werden. In der Vorweihnachtszeit ist in der Altstadtfußgän-
gerzone ein Warenverkauf nur an der Neuhauser Straße 10 
und der Sendlinger Straße 62 möglich. Die Vergabe für den 
Standort Neuhauser Straße 10 erfolgt für den Zeitraum der 
Vorweihnachtszeit nach Kalenderwochen.

§ 22 Warenauslagen

(1)  Die Erlaubnis für das Aufstellen von Warenauslagen kann 
der Geschäftsinhaberin/ dem Geschäftsinhaber direkt vor 
ihrem/ seinem Einzelhandelsgeschäft für Waren, die zum 
Sortiment gehören, unter folgenden Auflagen erteilt wer-
den:

 1.  die Warenauslage muss i.d.R. unmittelbar fassadenseitig 
direkt vor ihrem/ seinem Einzelhandelsgeschäft aufge-
stellt werden;

 2. die Höhe darf 2,00 m nicht überschreiten;

 3.  Kleiderpuppen dürfen nur zum Ausstellen von Kleidung 
benutzt werden und nicht ausschließlich als Blickfang 
dienen sowie
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 4.  der öffentliche Straßengrund darf nicht zum Warenver-
kauf und Verteilen von unentgeltlichen Warenproben ge-
nutzt werden.

(2) Bei der Auslage von Waren ist u.a. Folgendes untersagt:

 1. Der Betrieb von Kühlschränken und Kühltruhen;

 2.  das Ausstellen von einzeln oder in der Summe sperrigen 
oder großflächigen Gegenständen wie Matratzen, gesta-
pelten oder aneinandergereihten Getränkekästen, Möbeln, 
Koffern, Fahrzeugen und ähnlichen Gegenständen sowie

 3. das Aufstellen der Waren unmittelbar auf dem Gehsteig.

(3)  Innerhalb des Altstadtringes einschließlich der Ringstra-
ßen, in allen außerhalb des Altstadtringes befindlichen 
Fußgängerzonen sowie vor allen denkmalgeschützten Ge-
bäuden und in ensemblegeschützten Bereichen ist grund-
sätzlich nur die Auslage folgender Waren genehmigungs-
fähig:

1. Obst, Gemüse und Südfrüchte,

2. Blumen,

3. Presseerzeugnisse (Tageszeitungen und Zeitschriften),

4. Postkarten,

5. Bücher, Bild- und Tonträger sowie

6. kunsthandwerkliche Gegenstände.

§ 23 Freischankflächen

(1)  Baurechtlich als Gaststätten genehmigten Betrieben sowie 
gemäß Art. 58 Bayerische Bauordnung (BayBO) von der 
Genehmigungspflicht freigestellten Gaststättenbetrieben 
kann nach Maßgabe der Absätze 4 bis 15 eine Sondernut-
zungserlaubnis für das Aufstellen von Tischen und Stühlen 
(Freischankfläche) erteilt werden.

(2)  Gewerbebetrieben, für die keine baurechtliche Nutzungs-
genehmigung als Gaststätte vorliegt, in deren Räumen 
aber Speisen oder Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
abgegeben werden (z. B. Bäckerei, Metzgerei), kann eine 
Sondernutzungserlaubnis für eine Freischankfläche nach 
Maßgabe der Absätze 4 bis 13 erteilt werden, sofern die 
Größe der jeweiligen Freischankfläche 10 m² nicht über-
steigt und diese nur während der gesetzlichen Ladenöff-
nungszeiten für Einzelhandelsbetriebe betrieben wird.

(3)  Für Freischankflächen, die nach BayBO genehmigungs-
pflichtig sind, wird die Sondernutzungserlaubnis nach 
Maßgabe der Absätze 4 bis 15 mit der Baugenehmigung 
erteilt (Art. 21 Satz 1 BayStrWG). Bauanträge, die aus-
schließlich Freischankflächen betreffen, sind zunächst bei 
der zuständigen Bezirksinspektion einzureichen und wer-
den von dort an das Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung weitergeleitet. Freischankflächen auf Parkständen 
sind bis zu einer Größe von 40 m² verfahrensfrei (Art. 57 
Abs. 1 Ziffer 15 d BayBO).

(4)  Der Betrieb einer Freischankfläche ist in der Regel von 
06.00 bis 23.00 Uhr zulässig; in den Monaten April bis ein-
schließlich September dürfen Freischankflächen an Frei-
tagen, Samstagen und an Tagen vor Feiertagen grundsätz-
lich bis 24:00 Uhr betrieben werden. Sind unzumutbare 
Belästigungen der Anwohnerinnen und Anwohner zu er-
warten, kann angeordnet werden, den Betrieb zu einem 
früheren Zeitpunkt einzustellen. Sofern es die örtlichen Ge-

gebenheiten zulassen, kann im Einzelfall auch eine längere 
Betriebszeit erlaubt werden.

(5)  Freischankflächen müssen als Teil des öffentlichen Rau-
mes erkennbar bleiben und als Gestaltungs- und Gliede-
rungselement am Geschehen dieses öffentlichen Raumes 
teilnehmen können, d.h. insbesondere, dass jede Abgren-
zung unterbleiben muss, die den Eindruck einer privaten 
Fläche vermittelt. Abs. 14 Punkt 8 bleibt unberührt. Durch-
gehende Abgrenzungen mittels Zäunen, Wänden, Rank-
gerüsten, schweren Pflanzgefäßen, Planen, an Markisen 
angebrachten Seitenteilen oder sonstigen Windschutzan-
lagen (auch aus Glas oder anderen durchsichtigen Stoffen) 
sind daher nicht genehmigungsfähig. 
Einzeln stehende, leicht zu transportierende Pflanzgefäße 
sind zulässig.

(6)  Freischankflächen müssen im engen räumlichen Bezug 
zum jeweiligen Betrieb stehen und ausschließlich von dort 
bewirtschaftet werden. Ein enger räumlicher Bezug ist 
grundsätzlich dann gegeben, wenn der nächste Punkt der 
Freischankfläche nicht weiter als 20 m vom Gaststätten-
eingang entfernt erreichbar ist. Die seitlichen Begrenzun-
gen der Freischankfläche richten sich bei unmittelbar an 
die Fassade angrenzenden Freischankflächen grundsätz-
lich nach der Breite der Straßenfront des an die Straße an-
grenzenden gastronomischen Betriebs. Freischankflächen 
außerhalb der Altstadtfußgängerzone, die nicht unmittelbar 
an die Fassade angrenzen, müssen zumindest teilweise in 
der rechtwinkligen Verlängerung des an die Straße angren-
zenden gastronomischen Betriebs liegen. Freischankflächen 
im Sinne des Absatzes 2 müssen in der Regel unmittelbar 
an die Fassade des Betriebes angrenzen.

Hiervon abweichend können seitliche Ausdehnungen von 
bereits bestehenden Freischankflächen über die Gebäude-
grenzen hinaus in den Monaten April bis einschließlich Ok-
tober genehmigt werden, sofern folgende Voraussetzungen 
vorliegen:
1. Es darf keine Einfahrt angrenzen.
2.  Im angrenzenden Gebäude befindet sich kein Wohnraum 

und das Erdgeschoss des benachbarten Gebäudes wird 
nicht für ein Einzelhandelsgeschäft oder einen Gastrono-
miebetrieb genutzt. Liegen diese Voraussetzungen nicht 
vor, kann die Betreiberin bzw. der Betreiber alternativ das 
Einverständnis aller Nutzer*innen des jeweiligen Nachbar-
gebäudes beibringen.

3.  Die Freischankfläche muss mindestens zwei Meter vor 
dem Eingang des benachbarten Gebäudes enden.

(7)  Freischankflächen, die unmittelbar an Fahrbahnen, Radwe-
ge oder Straßenbahntrassen angrenzen, müssen einen 
Mindestabstand von 0,50 m von der Fahrbahn, vom Rad-
weg oder dem von der Straßenbahn maximal benötigten 
Fahr- und Manövrierraum vorweisen. Ausnahmen können 
lediglich in den Fällen zugelassen werden, in denen die 
Freischankfläche mit einem herausnehmbaren Metallge-
länder gesichert ist; dieses muss zur Fahrbahn, zum Rad-
weg oder dem von der Straßenbahn maximal benötigten 
Fahr- und Manövrierraum einen Abstand von 0,30 m ein-
halten. Freischankflächen mit weniger als 0,60 m Tiefe sind 
nicht erlaubnisfähig, sofern nicht eine Tiefe von 0,6 m 
durch Kombination mit unmittelbar angrenzendem Privat-
grund möglich ist.

(8)  Biertischgarnituren, Bierbänke, Fässer, Stehtische sowie 
Polstermöbel sind nicht zulässig. Für nicht konzessionierte 
Gaststätten sind auch Stehtische ausnahmsweise erlaub-
nisfähig.

(9)  Sonnenschirme und Abfallsammelbehältnisse sind stand-
sicher aufzustellen. Werbung auf diesen Schirmen und 
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Mülleimern ist lediglich dann zulässig, wenn sie auf die Zu-
gehörigkeit zur Betriebsstätte oder den Getränke- oder 
Speiselieferanten verweist.

(10)  Speisekartenständer sind lediglich während des tatsäch-
lichen Betriebs der Freischankfläche zulässig. Abgesehen 
von Tischen, Stühlen und Serviertischen ist sonstiges zu-
sätzliches Mobiliar – beispielsweise Wechsel- oder Blink-
beleuchtung, Schankeinrichtungen, oder Eisverkaufsanla-
gen – nicht zugelassen. Lampen und Lampengirlanden 
sind erlaubt, soweit diese nicht blenden und nicht zu Raum-
aufhellungen fremder Wohnbereiche führen.

(11)  Die Beschallung der Freischankfläche ist unzulässig. Der 
Betrieb von Fernsehgeräten, Bildschirmen oder sonstigen 
Übertragungsmedien ist nicht zulässig. Ausnahmen kön-
nen bei herausragenden Fußballereignissen (z.B. WM, EM, 
Europapokalspiele ab Halbfinale [nur bei Teilnahme eines 
Münchner Vereins] sowie DFB-Pokalfinale) zugelassen 
werden, sofern

1.  entsprechend 6.3 der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) die Immissionsrichtwerte 
eingehalten werden,

2.  jegliche Ablenkung des Straßenverkehrs ausgeschlos-
sen ist und

3.  der Fußgängerverkehr nicht behindert wird.

(12)  Die Verwendung von Heizstrahlern ist nicht gestattet. Für 
2021 ist ausschließlich für die Dauer der Mitteleuropäischen 
Sommerzeit die Genehmigung von Heizstrahlern zulässig, 
wenn diese elektrisch und mit Öko-Strom betrieben werden.

(13)  Wird auf Freischankflächen Mobiliar nach Betriebsschluss 
belassen, so ist es während der Geltungsdauer der Mittel-
europäischen Sommerzeit an Ort und Stelle so abzusi-
chern, dass ein Entfernen durch Dritte nicht möglich ist. 
Außerhalb der Geltungsdauer der Mitteleuropäischen 
Sommerzeit ist das Mobiliar bei Beendigung der tatsächli-
chen Betriebszeit der Freischankfläche vom öffentlichen 
Grund zu entfernen oder zusammen zu räumen und so 
abzusichern, dass ein Entfernen durch Dritte nicht mög-
lich ist. Wird Mobiliar gestapelt, muss jederzeit die Stand-
sicherheit gewährleistet sein; eine Stapelhöhe von maxi-
mal 1,40 m darf nicht überschritten werden. Eine 
Abdeckung des Mobiliars mit Planen, Folien oder derglei-
chen ist nicht zulässig.

(14)  Gewerbebetrieben, die eine baurechtliche Nutzungsge-
nehmigung als Gaststätte haben kann in den Monaten 
April bis einschließlich Oktober unter folgenden Voraus-
setzungen auch eine Freischankfläche in Parkständen ge-
nehmigt werden:

1.  Die Bemessung der Breite der Freischankfläche richtet 
sich nach der Breite des zugehörigen gastronomischen 
Betriebes. Ein Teil der Freischankfläche muss bei Ein-
haltung der sonstigen Vorgaben innerhalb der recht-
winkligen Verlängerung der Betriebsgrenzen liegen.

2.  Eine Genehmigung ist grundsätzlich zulässig an Stra-
ßenzügen ohne Radweg zwischen Parkstand und Geh-
weg mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
maximal 30 Stundenkilometern und in Tempo 30 Zonen. 
Gleiches gilt an Straßenzügen mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von maximal 50 Kilometer pro 
Stunde, wenn zwischen Parkstand und Fahrspur ein 
Radfahrstreifen verläuft.

3.  Nach Einzelfallprüfung ist ausnahmsweise eine Geneh-
migung von Freischankflächen in Parkständen an Stra-
ßen möglich

a)  mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von ma-
ximal 50 km/h, die die typischen Charakteristika – 
wie geringe Verkehrsstärke und Geschwindigkeiten – 
einer Tempo 30 Straße aufweisen (z.B. nicht bei 
zweispurigen Richtungsfahrbahnen oder Straßen mit 
Mittelstreifen-Markierungen),

b)  mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von  
maximal 30 km/h, wenn dort ein baulicher Radweg 
vorhanden ist und die konkreten Gegebenheiten vor 
Ort dies zulassen (Radverkehrsstärke, Geh- und 
Radwegbreite, Baumgraben, baulicher Zustand des 
Radwegs, Sichtverhältnisse etc.), oder

c) mit einem gemeinsamen Geh- und Radweg.

4.  Die Freischankfläche muss sich außerhalb von 5 Me-
tern (bei einem baulichen Radweg neben dem Gehweg 
8 Meter) vor und hinter Straßeneinmündungen und 
-kreuzungen, Fußgängerüberwegen (sogenannte Zebra-
streifen), Fußgängerampeln, Bahnübergängen und 
Bushaltestellen befinden.

5.  Flächen, die für folgende Nutzungen vorgesehen sind, 
werden nicht als Freischankflächen zur Verfügung ge-
stellt: Einfahrten, Feuerwehranfahrtszonen und Rettungs-
wege, Behindertenparkplätze, Taxistände, Ladezonen, 
Fahrradabstellanlagen, Carsharing-Parkplätze, Lade-
plätze für E-Autos.

6.  Die Aufstellung von Tischen hat senkrecht zur Fahr-
bahn zu erfolgen, eine Stirnbestuhlung ist nicht erlaubt.

7.  Die Freischankfläche ist abweichend von § 23 Abs. 5 
durchgehend abzugrenzen, sodass physisch das Be-
treten der Fläche nur von der an den Fußweg grenzen-
den Seite ohne die Überwindung eines Hindernisses 
von mindestens einem Meter Höhe möglich ist. Nur von 
dieser Seite ist die Bedienung der Freischankfläche ge-
stattet.

8.  Vorne und hinten ist die Freischankfläche mit einer Leit-
bake zu kennzeichnen (Zeichen 605-10 StVO), die auch 
ohne Ständer direkt an die Begrenzung der Freischank-
fläche angebracht werden kann.

9.  Mobile Einrichtungen für einen Wetterschutz sind für 
Freischankflächen in Parkständen (Schanigärten) mög-
lich, sofern folgende Kriterien eingehalten werden:
–  Die Einrichtungen des Wetterschutzes müssen so be-

schaffen sein, dass sie außerhalb der Nutzungszeit 
entfernt, zusammengeklappt oder eingerollt werden 
können.

–  Die Standsicherheit muss jederzeit gewährleistet 
sein.

–  Verkehrszeichen dürfen in ihrer Sichtbarkeit nicht be-
einträchtigt werden.

– Eine vollständige Einhausung ist unzulässig.
–  Die seitlichen Grenzen des Schanigartens dürfen 

nicht überragt werden.
– Die Maximalhöhe beträgt 2,4 m.
–  Die für den Wetterschutz verwendeten Materialien 

müssen mindestens normal entflammbar und bei  
einer Grundfläche von mehr als 75 m² Grundfläche 
mindestens schwer entflammbar sein.

–  Werbung ist nur dann zulässig, wenn sie auf die Zuge-
hörigkeit zur Betriebsstätte oder den Getränke- oder 
Speiselieferanten verweist. Ab 1 qm Größe wird diese 
baugenehmigungspflichtig. Für alle anderen Fallgrup-
pen – insbesondere auch feste Überdachungen – ist 
ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich.
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(15)  Zur Stromversorgung von Freischankflächen erforderliche 
Überspannungen werden unter folgenden Voraussetzun-
gen geduldet:

1.  Die Verkehrssicherheit muss jederzeit gewährleistet 
sein und es dürfen nur für den gewerblichen Einsatz in 
Außenbereichen zugelassene Geräte bzw. Kabel ver-
wendet werden.

2.  Die Überspannung muss eine Mindesthöhe von 3,50 
Metern über dem Straßengrund haben und hierfür er-
forderliche etwaige Masten müssen die Mindestgeh-
wegbreite einhalten. Feuerwehrzufahrten dürfen weder 
eingeengt (mindestens 3 Meter Breite) noch zugestellt 
werden.

3.  Auf die Kabelführung ist durch Signalbänder hinzuweisen.

§ 23a Parklets

(1)  Für die nicht gewerbliche, zeitlich begrenzte Umnutzung 
von maximal je zwei Parkstandflächen auf maximal 10 m 
Länge (entspricht ca. 2 KFZ-Längen) die der Allgemeinheit 
zur Verfügung stehen, zum Aufenthalt, zur Begrünung und 
zur nachbarschaftlichen Begegnung (Parklet), kann in den 
Monaten April bis einschließlich Oktober eine Sondernut-
zungserlaubnis erteilt werden.

(2)  Zulässig sind Nutzungen, die ohne größeren Aufwand zu-
rückgebaut werden können. Hierunter fallen insbesondere 
die folgenden Nutzungen:

a) Begrünung,
b) offenes Bücherregal- oder Tauschregal,
c) Fahrrad-Abstellmöglichkeit,
d) Sitzgelegenheiten und Tische,
e) Spiele und
f) Informationstafel.

Jedwede gewerbliche Nutzung sowie die Beschallung von 
Parklets sind untersagt. Lampen und Lampengirlanden sind 
erlaubt, soweit diese nicht blenden und nicht zu Raumauf-
hellungen fremder Wohnbereiche führen.

(3)  Es ist ein ebener Übergang zwischen Gehweg und Parklet-
fläche herzustellen. Hiervon ausgenommen sind Parklet-
bereiche für Fahrrad-Abstellmöglichkeiten und vergleich-
bare Nutzungen.

(4)  Die Vorgaben der Ziffern 2, 3, 4, 5 und 9 des § 23 Abs. 14 
gelten entsprechend.

(5)  Die Absicherung des Parklets erfolgt analog der Absiche-
rung von Arbeits-/Baustellen gegenüber dem fließenden 
Verkehr. Hierzu sind detaillierte Auflagen im Genehmigungs-
bescheid enthalten.

(6)  Die Antragsteller*innen haben die Fläche regelmäßig zu 
kontrollieren und zu reinigen. Die Aufbauten sind instand 
zu halten. Gegebenenfalls ist die Fläche für Veranstaltun-
gen, Demonstrationen, Baumaßnahmen, Feuerwehreinsät-
ze oder ähnliches kurzfristig freizuräumen, daher darf das 
Mobiliar nicht im Boden verankert werden.

(7)  Bei der Antragstellung hat der Antragstellende die Infor-
mation der Anwohner*innen des Parklets und der benach-
barten Betriebe glaubhaft zu machen. Der Nachweis der 
Zustimmung der an das Parklet angrenzenden Erd geschoss-
nutzer*innen ist durch Vorlage einer schriftlichen Einver-
ständniserklärung zu leisten. In besonderen Fällen wie dem 
Leerstand der Erdgeschosswohnung kann von dem Zu-
stimmungserfordernis abgesehen werden.

§ 23b Stadtterrassen

(1)  Die Aufstellung von Tischen und Sitzmobiliar kann auf öf-
fentlichen Gehwegflächen und Plätzen für nicht-gewerbliche 
Zwecke in den Monaten April bis einschließlich Oktober ge-
nehmigt werden, wenn das Mobiliar der Allgemeinheit zur 
Verfügung steht (Stadtterrasse). Die Möbel müssen für den 
Außenbereich geeignet und witterungsfest sein oder alter-
nativ nach jeder Nutzung vom öffentlichen Grund entfernt 
werden. Außer einer Bodenmarkierung sind Abgrenzungen 
zu Verkehrsflächen nicht zulässig.

(2)  Die Fläche ist durch eine Bodenmarkierung zu kennzeich-
nen und darf zwischen 6 qm und 75 qm betragen.

(3)  Jegliche Wirtschaftswerbung ist untersagt und zu umlie-
genden Freischankflächen ist in der Regel ein Abstand von 
mindestens 50 Metern zu wahren.

(4)  Das Abspielen von Musik bzw. Musizieren ist nicht gestattet.

(5)  Die Antragsteller*innen haben die Fläche regelmäßig zu 
kontrollieren und zu reinigen. Die Aufbauten sind in instand 
zu halten. Gegebenenfalls ist die Fläche für Veranstaltun-
gen, Demonstrationen, Baumaßnahmen, Feuerwehreinsät-
ze oder ähnliches kurzfristig freizuräumen, daher darf das 
Mobiliar nicht im Boden verankert werden.

§ 24 Lotterien und Tombolen

Zu den erlaubnisfähigen Sondernutzungen zählen in der Regel

1.  innerhalb der Altstadt-Fußgängerbereiche-Satzung die 
Durchführung einer Lotterie mit Losen der Bayerischen 
Staatlichen Lotterieverwaltung sowie

2.  sonstige (außerhalb der Altstadt-Fußgängerbereiche-Sat-
zung) zugelassene bzw. genehmigungsfähige Tombolen 
nach dem Glücksspielstaatsvertrag.

§ 25 Werbung

(1)  Zu den erlaubnisfähigen Sondernutzungen zählen in der 
Regel:

1.  Werbefahrten mit zugelassenen Fahrzeugen, Fahrrädern 
oder Anhängern, sofern die Werbung aufgrund objektiver 
Anhaltspunkte den alleinigen oder überwiegenden Zweck 
der Fahrt bildet sowie

2.  gemischte Werbeanlagen (bestehend aus Eigen- und 
Fremdwerbung) und Fremdwerbeanlagen an der Stätte 
der Leistung.

(2)  Soweit in den Richtlinien nicht ausdrücklich erlaubt, wird 
eine Sondernutzungserlaubnis in der Regel nicht erteilt für:

1.  das Abstellen von Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahr-
zeugen, auch Fahrrädern und Anhängern, zu Werbezwe-
cken;

2. Lautsprecherwerbung;

3.  kommerzielle Werbung durch Personen, die Plakate oder 
ähnliche Ankündigungen umhertragen, Warenproben  
verteilen oder zum Zwecke der Werbung verkleidet sind 
sowie für

4.  das Aufstellen von sowohl ortsfesten als auch freifliegen-
den/ -stehenden Werbeeinrichtungen, ausgenommen die 
im Rahmen des Werbenutzungsvertrages und ähnlichen 
Vereinbarungen sowie im Rahmen der Veranstaltungs-
richtlinien erlaubten Nutzungen.
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(3)  Städtische Fachreferate (insbes. das Referat für Arbeit und 
Wirtschaft, das Referat für Bildung und Sport oder das 
Kulturreferat) können Werbemaßnahmen auf öffentlichem 
Grund in begründeten Einzelfällen zulassen, wenn die Wer-
bemaßnahmen auf Veranstaltungen hinweisen, welche im 
herausgehobenen Interesse der Landeshauptstadt Mün-
chen oder des Freistaates Bayern liegen. Die straßen- und 
wegerechtliche Erlaubnisentscheidung über die betroffe-
nen Einzelstandorte trifft das Kreisverwaltungsreferat.

(4)  Abweichend von Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 ist Werbung an 
Bauzäunen erlaubnisfrei zulässig, sofern sie sich ausschließ-
lich auf während der Zeit der Anbringung auf der Baustelle 
tätige Unternehmen bezieht und eine Fläche von 1,00 m² 
nicht übersteigt. 

Gleiches gilt für die Werbung an Bauzäunen durch Gewerbe-
betriebe, die durch öffentliche Baumaßnahmen oder dazu ge-
hörende Absperrungen so verdeckt werden, dass sie vom öf-
fentlichen Grund aus nicht mehr ohne weiteres zu sehen sind. 
Diese Werbung darf die Fläche, welche der nicht mehr einseh-
baren Schaufenstergröße entspricht, nicht überschreiten.

§ 26 Straßenmusikanten/ -künstler

(1)  Für das Gebiet gemäß § 1 der Altstadt-Fußgängerbereiche-
Satzung sowie in den Bereichen Schrammerstraße, Die-
nerstraße, Landschaftsstraße, Sendlinger Straße und Tal 
können Sondernutzungserlaubnisse für nicht gewerbliche 
Einzelmusiker/ -innen, Musikgruppen bis zu fünf Personen 
sowie darstellende Künstler/ -innen ohne Instrumente er-
teilt werden.

(2)  Die Zahl der täglich insgesamt erteilten Erlaubnisse, die 
Zahl der in einer Kalenderwoche einzelnen Musiker/ -in-
nen, Musikgruppen oder Darsteller/ -innen erteilten Erlaub-
nisse, die Zeiten der jeweiligen Darbietungen sowie die in 
Anspruch genommenen Flächen können beschränkt wer-
den. Zwischen den jeweiligen Darbietungsorten können 
Mindestabstände angeordnet werden. Für Musikdarbietun-
gen kann der regelmäßige Wechsel des Darbietungsorts 
angeordnet werden.

§ 27 Informationsstände

(1)  Für Stände, an denen zu Themen religiöser, weltanschauli-
cher, historischer oder politischer Art informiert werden 
soll und die keine Versammlungen im Sinne des Art. 2 Abs. 
1 des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG) 
darstellen, können Sondernutzungserlaubnisse erteilt wer-
den (Informationsstände).

(2)  Informationsstände können – vorbehaltlich § 8 dieser 
Richtlinien – auf allen für den Fußgängerverkehr öffentlich 
gewidmeten Verkehrsflächen erlaubt werden.

(3)  Das Aufstellen von Pavillons (ohne Seitenwände) kann 
grundsätzlich erlaubt werden.

(4)  Eine Gesamtfläche von insgesamt 9 m² darf nicht über-
schritten werden.

(5)  Die im Zusammenhang mit dem Informationsstand stehen-
den Tätigkeiten (z.B. Verteilen von Informationsmaterial, 
Anbahnen oder Durchführen von Informationsgesprächen) 
sind auf die erlaubte Fläche beschränkt; das Ansprechen 
außerhalb dieser Fläche darf nicht in aggressiver Form er-
folgen oder der Einleitung von Verkaufsgesprächen dienen.

(6)  Der Einsatz von Verstärkeranlagen ist grundsätzlich nicht 
zulässig.

(7)  Ein Verkauf (höchstens zum Selbstkostenpreis) von Plaket-
ten, Broschüren, Büchern und ähnlichen Medien ist an  
Informationsständen zulässig, sofern das Interesse an der 
Informationsverbreitung im Vordergrund steht. Ein Themen-
bezug im Sinne des Abs. 1 ist hierbei zwingend erforder-
lich. Jeder darüberhinausgehende und damit einem ge-
werbsmäßigen Verkauf nahe kommende Warenvertrieb ist 
nicht gestattet.

(8)  Die Gewinnung finanzieller Unterstützerinnen und Unter-
stützer ist in Abgrenzung zu § 28 dieser Richtlinien an  
einem Informationsstand nur insofern zulässig, als dass  
Informationsmaterial ausgehändigt werden darf. 

Die Entgegennahme insbesondere von Einzugsermächti-
gungen, Fördermitgliedschaftsanträgen oder sonstigen ver-
gleichbaren einmaligen oder dauerhaften Verpflichtungen 
vor Ort ist dagegen nicht zulässig.

(9)  Innerhalb des Geltungsbereiches der Altstadt-Fußgänger-
bereiche-Satzung gelten folgende Sonderregelungen:

1.  die Erlaubnis wird längstens für vier Stunden je Kalender-
tag erteilt;

2.  abweichend von Absatz 3 ist das Aufstellen eines  
Pavillons verboten;

3.  abweichend von Absatz 4 darf eine Gesamtfläche von 
insgesamt 6 m² nicht überschritten werden;

4.  Zufahrtserlaubnisse werden nicht erteilt;

5.  eine Erlaubnis für Informationsstände kann nur für eine 
der nachfolgend beschriebenen Örtlichkeiten erteilt wer-
den:

a)  Neuhauser Straße, vor Anwesen Nr. 7  
(östlich des Baumrondells)

b)  Neuhauser Straße, vor Anwesen Nr. 8  
(westlich Laterne 36)

c)  Neuhauser Straße, vor Anwesen Nr. 20  
(östlich des Karlstors)

d) Neuhauser Straße, vor Anwesen Nr. 12

e) Pettenbeckstraße, vor Anwesen Rosental Nr. 1

f) Rosenstraße, vor Anwesen Nr. 1 – 5

g)  Schützenstraße, vor Anwesen Nr. 12  
(östlich des Brunnens)

h) Theatinerstraße, vor Anwesen Nr. 8

i) Theatinerstraße, gegenüber Anwesen Nr. 3

j) Weinstraße, gegenüber Anwesen Nr. 8

Im Falle der längeren Sperrung einer Örtlichkeit – z. B. 
aufgrund von Baumaßnahmen oder des Christkindlmark-
tes – können Ersatzörtlichkeiten benannt werden;

6.  die genannten Örtlichkeiten sind gleichwertig. Ein An-
spruch auf eine bestimmte Örtlichkeit besteht nicht;

7.  Veranstalterinnen und Veranstalter können grundsätzlich 
nur einen Informationsstand je Kalendertag betreiben. 
Den jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstaltern zuzu-
rechnende Gruppierungen werden, selbst wenn sie einen 
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eigenen Rechtsstatus besitzen sollten, den Veranstalterin-
nen und Veranstaltern im Sinne des Satzes 1 zugerechnet;

8.   vier Wochen vor Wahlen werden Informationsstände zu-
nächst nur an die zu den Wahlen zugelassenen Parteien 
vergeben. Hierbei findet der Grundsatz der abgestuften 
Chancengleichheit im Sinne des § 5 Abs. 1 Parteien-
gesetz Anwendung.

§ 28 Gewinnung finanzieller Unterstützerinnen und Unter-
stützer durch gemeinnützige Organisationen

(1)  Für Stände, an denen finanzielle Unterstützerinnen und 
Unterstützer gemeinnütziger Organisationen gewonnen 
werden sollen, kann eine Sondernutzungserlaubnis erteilt 
werden. Die Mitgliederwerbung darf ausschließlich durch 
Mitglieder oder Angestellte dieser Organisationen durch-
geführt werden. Die Erlaubnispflicht gilt für alle Formen der 
unmittelbaren Gewinnung finanzieller Unterstützerinnen 
und Unterstützer vor Ort (als Mitglieder oder Spender).

(2)  Für die Antragstellerin bzw. den Antragsteller darf die 
Durchführung selbst keine gewerbsmäßige Betätigung 
darstellen.

(3)  Je Organisation können bis zu 24 Stände im Kalenderjahr 
erlaubt werden, wobei dieselbe Örtlichkeit nur an höchs-
tens 5 Tagen im Kalendermonat belegt werden darf.

(4)  § 27 Abs. 2 bis 6 dieser Richtlinien gilt entsprechend; § 27 
Abs. 9 dieser Richtlinien gilt mit der Maßgabe, dass eine 
Erlaubnis nur in der Theatinerstraße, Ecke Viscardigasse 
erteilt werden kann.

§ 29 Infomobile

(1)  Für Sondernutzungen, die auf Kommunikation abzielen 
und ganz oder überwiegend in oder auf Fahrzeugen oder 
Anhängern stattfinden, kann eine Erlaubnis erteilt werden. 
Dem Fahrzeug muss hierbei eine zwingende funktionale 
Bedeutung als Informationsmittel zukommen. Gewerbliche 
Betätigung jeglicher Art ist keine Kommunikation im Sinne 
des Satzes 1.

(2)  Standplätze für Infomobile werden nach folgenden Maß-
gaben vergeben:

1.  Zone A (Altstadt-Fußgängerzone) Im Bereich der Altstadt-
Fußgängerzone bestehen ausschließlich Aufstellmöglich-
keiten im Bereich der Neuhauser Straße, vor Anwesen  
Nr. 8 (Richard-Strauß-Brunnen) sowie auf dem Karlsplatz 
(Stachus) vor dem Brunnen. Jedes Infomobil darf höchs-
tens einmal je Kalenderjahr und längstens für einen Kalen-
dertag in der Zone A zugelassen werden.

2.  Zone B (dem Fußgängerverkehr gewidmete Verkehrsflä-
chen innerhalb des Altstadtrings) Jedes Infomobil darf 
höchstens einmal je Kalenderhalbjahr und längstens für 
einen Kalendertag in der Zone B zugelassen werden.

3.  Zone C (dem Fußgängerverkehr gewidmete Verkehrsflä-
chen auf dem Altstadtring) Jedes Infomobil darf höchstens 
einmal je Quartal für längstens drei Tage in der Zone C 
zugelassen werden.

4.  Zone D (außerhalb des Altstadtrings) Jedes Infomobil darf 
in jedem Stadtbezirk höchstens einmal je Quartal zuge-
lassen werden. Die jeweilige Aufstelldauer darf drei Tage 
nicht überschreiten.

(3)  Die außerhalb des Fahrzeugs bzw. Anhängers im Sinne 
des Absatz 1 Satz 1 genutzte Fläche darf 9 m² nicht über-

steigen. Das Abstellen von Begleitfahrzeugen ist hierbei 
nicht zulässig.

(4)  Ein Einsatz von Verstärkeranlagen darf nur innerhalb ge-
schlossener Fahrzeuge stattfinden. Eine Übertragung nach 
außen ist nicht zulässig.

§ 29a Schaukästen zu Informationszwecken

Für die Aufstellung von Schaukästen, die der Information einer 
Gruppe von Personen in der Regel zur Nutzung eines Gebäu-
des oder zu Aktivitäten in einem Gebäude dienen, kann eine 
Sondernutzungsgenehmigung erteilt werden. Erfasst sind bei-
spielsweise Aushänge zum Gottesdienst an eine Gemeinde 
oder Informationen eines Vereins an seine Mitglieder. Die Nut-
zung des Schaukastens zu Werbezwecken oder die Überlas-
sung des Schaukastens an Dritte ist nicht zulässig. Die Auf-
stellung hat fassadenseitig vor der Front des Gebäudes zu 
erfolgen, das mit der Information im Zusammenhang steht.

§ 30 Pressetermin

(1)  Für Pressetermine zu Themen von allgemeinem öffentli-
chem Interesse (z.B. staatspolitischer Bildung, Umwelt, 
Gesundheit, Ernährung) kann eine Sondernutzungserlaub-
nis erteilt werden. Ein Pressetermin zur Produktwerbung 
ist nicht zulässig.

(2)  Die Erlaubnis kann grundsätzlich für alle Orte vergeben 
werden, an denen keine Halteverbote oder Straßensperren 
erforderlich sind. Der Marienplatz wird nur für städtische 
oder staatliche Aktionen vergeben.

(3)  Die Dauer des Pressetermins ist in der Regel auf zwei 
Stunden begrenzt. Hinzu kommen Auf- und Abbauzeiten 
von jeweils bis zu einer Stunde.

§ 30a Hochbeete

(1)  Für erhöhte Beet Anlagen auf öffentlichem Grund kann au-
ßerhalb des örtlichen Geltungsbereiches der Altstadt-Fuß-
gängerbereiche-Satzung eine Genehmigung erteilt werden, 
wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen:

1.  Die Anlage hat eine Höhe von wenigstens 0,6 m und 
höchstens 1,2 m über Bodenniveau sowie eine maximale 
Grundfläche von 0,72 m²,

2.  die Einfassung des Beetes besteht aus wetterfesten, sta-
bilen Materialien und ist nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik gebaut,

3.  die Aufstellung erfolgt straßenseitig und standsicher, aber 
ohne Verankerung im Boden,

4.  der Antragsteller / die Antragstellerin bewohnt das Ge-
bäude, oder betreibt ein Gewerbe in dem Gebäude, vor 
dessen Fassade das Beet aufgestellt werden soll oder 
kann einen Paten / eine Patin benennen, auf den / die 
dies zutrifft und

5.  die Nutzer*innen des Erdgeschosses des dem Hochbeet 
nächstgelegenen Gebäudes stimmen der Aufstellung 
schriftlich zu.

(2)  Nutzungen nach Absatz 1 sind unzulässig, wenn durch die 
Sondernutzung eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist. 
Dies ist in der Regel unter den in § 8 Abs. 1 genannten Vor-
aussetzungen der Fall. 

Vorgaben zu Mindestdurchgangsbreiten sind auch bei der 
Pflege des Beetes zu wahren, eine Aufstellung ist daher nur 
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genehmigungsfähig, wenn die in § 8 Abs. 1 einschlägige 
Durchgangsbreite vom Rand der Beet Anlage aus gemes-
sen zur Verfügung steht. Zwischen den Anlagen ist ein  
Mindestabstand von 3 m einzuhalten.

§ 31 Sonstige Sondernutzungen

(1)  Zu den sonstigen erlaubnisfähigen Sondernutzungen zählen 
in der Regel:

1.  Tätigkeiten zur Anbahnung einer gewerblichen Verbrau-
cherbefragung/ Marktforschung;

2.  Plakatständer zur Werbung für Wahlen und politische Ver-
anstaltungen nach Maßgabe der Verordnung der Landes-
hauptstadt München über das Anbringen von Anschlägen 
und Plakaten und über Darstellungen durch Bildwerfer 
(Plakatierungsverordnung);

3.  das Aufstellen von Wertstoff- oder Altkleidercontainern in 
räumlichen Zusammenhang mit einer Wertstoffinsel. Eine 
anderweitige Aufstellung sowie die Aufstellung sonstiger 
Sammelbehältnisse ist nicht erlaubnisfähig; hiervon aus-
genommen sind Abfallsammelbehältnisse im Sinne von  
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 und § 23 Abs. 9 dieser Richtlinien;

4.  Glühwein- bzw. Bierbikes oder andere „rollende Theken“;

5.  offene Bücherschränke und offene Tauschschränke 
(Kreislaufschränke);

6.  Gedenkstelen und -tafeln für Opfer des Nationalsozialis-
mus, die den Vorgaben des Stadtratsbeschlusses 14-20 / 
V 10015 vom 23.11.2017 entsprechen.

(2)  Soweit in den Richtlinien nicht ausdrücklich erlaubt, wird 
eine Sondernutzungserlaubnis in der Regel nicht erteilt für:

1.  das Abstellen von nicht zugelassenen, aber zulassungs-
pflichtigen sowie von nicht betriebsbereiten Fahrzeugen, 
Fahrrädern und Anhängern sowie für

2.  das Überspannen des öffentlichen Straßenraums mit Pla-
katen oder Bannern.

§ 32 Ausnahmen

In besonders begründeten Einzelfällen kann von den vorste-
henden Regelungen eine Ausnahme bewilligt werden.

IV. Teil: Schlussbestimmungen

§ 33 Übergangsregelungen

(1)  Sondernutzungen, für die die Landeshauptstadt München 
vor Inkrafttreten dieser Richtlinien eine Erlaubnis auf Zeit 
oder Widerruf erteilt hat, bedürfen bis zum Zeitablauf bzw. 
Widerruf keiner neuen Erlaubnis nach diesen Richtlinien.

(2)  Sofern nach den vor Inkrafttreten dieser Richtlinien gelten-
den Richtlinien für Sondernutzungen an den öffentlichen 
Straßen der Landeshauptstadt München eine Sondernut-
zung erlaubnisfähig war und dies nun nicht mehr der Fall 
ist, kann von dem Widerruf der Erlaubnis längstens für 
zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinien abgesehen 
werden, sofern bei Widerruf der Erlaubnis eine unbillige 
Härte entstehen würde.
Abweichend von Satz 1 gilt für Freischankflächen: Sofern 
vor Inkrafttreten dieser Richtlinien eine Freischankfläche er-
laubnisfähig war und diese Erlaubnis nur aufgrund der ge-
änderten Richtlinien vollständig oder teilweise widerrufen 
werden müsste, wird die genehmigte Freischankfläche bis 

zu einem Wechsel des Betreibers bzw. einer Änderung der 
Rechtsform geduldet.

(3)  In den Fällen, in denen Nutzungen vor Inkrafttreten dieser 
Richtlinien der Erlaubnis bedurften und dies nun nicht 
mehr der Fall ist, entfaltet die Erlaubnis mit Inkrafttreten 
dieser Richtlinien keine rechtliche Wirkung mehr.

(4)  Bestehende vertragliche Regelungen bleiben von diesen 
Richtlinien unberührt.

§ 34 Ordnungswidrigkeiten

Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach 
Art. 66 BayStrWG bzw. § 23 FStrG.

§ 35 Inkrafttreten

(1) Diese Richtlinien treten am 01.01.2025 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig treten die Richtlinien für Sondernutzungen an 
den öffentlichen Straßen der Landeshauptstadt München 
(Sondernutzungsrichtlinien – SoNuRL) vom 30.06.2022 au-
ßer Kraft.

Der Stadtrat hat die Richtlinien am 02.10.2024 beschlossen.

München, 15. Oktober 2024   Dieter Reiter
     Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Liebherrstr. 16
Gemarkung Sektion II / Flurnr. 2206/1 / Stadtbezirk: 1
Nutzungsänderung im EG von drei Büros und einem  
Laden zu einem Beherbergungsbetrieb mit 10 Serviced 
Apartments (60 Betten)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.10.2024, Az. 1.1-2024-7258-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 2195/4, 2205, 2206, 2207, 2207/1, 2208 
und 2209, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist  
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem
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Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 15. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Karlstr. 43
Gemarkung Sektion IV / Flurnr. 5852/0 / Stadtbezirk: 3
Umbau, Teilung und Nutzungsänderung von Kleinkunst-
theater mit Berufsfachschule für darstellende Kunst zu 
Büro und Wohnung 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.10.2024, Az. 1.23-2024-11303-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben für zwei 
Jahre verlängert.

Den Nachbarn Fl.Nr. 5853, Fl.Nr. 5854, Fl.Nr. 5855, Fl.Nr. 
5874/2, Fl.Nr. 5874/1, Fl.Nr. 5874, Fl.Nr. 5880, Fl.Nr. 5897, Fl.
Nr. 5898, Fl.Nr. 5899, Fl.Nr. 5900, Fl.Nr. 5902 und Fl.Nr. 5903, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 15. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Richelstr. 24
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 151/10 / Stadtbezirk: 9
Anbau von 2 Balkonanlagen an best. Mehrfamilienhaus 
und Einbau eines Plattformlifts im Treppenhaus

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.10.2024, Az. 1.23-2024-11817-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen, Abweichungen und Befreiungen 
erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 151/11, Fl.Nr. 123/63 und Fl.Nr. 158/77, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 17. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Karl-Theodor-Str. 55
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 383/0 Stadtbezirk: 4
Nutzungsänderung von Büro zu Arztpraxis, Umbau und 
Neueinteilung 3. OG 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.10.2024, Az. 1.2-2024-6695-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen.

Den Nachbarn Fl.Nr. 377/4 und Fl.Nr. 383/7, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zu-
stellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 21. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kidlerstr. 3
Gemarkung/Stadtbezirk/Flurnr.: Sektion VI/Stadtbezirk: 
6/FlurNr. 10530/0
Abbruch und Neubau eines Rückgebäudes (3 WE)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.10.2024, Az. 6024-1.23-2024-15117-23, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt:

Abweichung gemäß Art. 63 Abs.1 Bayerische Bauordnung 
(BayBO) von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayBO wegen Nichteinhal-
tung erforderlicher Abstandsflächen zum Nachbargrundstück 
Fl.-Nr. 10526/7 um ca. 24,52 qm.

Abweichung gemäß Art. 63 Abs.1 Bayerische Bauordnung 
(BayBO) von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayBO wegen Nichteinhal-
tung erforderlicher Abstandsflächen zum Nachbargrundstück 
Fl.-Nr. 10531 um ca. 95,12 qm.

Den Nachbarn Fl.Nr. 10526, 10526/7, 10527, 10529 und 10531, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/ 233 - 
24015.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Pienzenauerstr. 90 a
Gemarkung: Oberföhring, Flurnr.: 758/377, Stadtbezirk: 13
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinheiten 
und Tiefgarage mit Carlift – ÄNDERUNGSANTRAG  
zu 1.2-2023-4464-31

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.10.2024, Az. 1.232-2024-10596-31, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-31@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 21. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Autharistr. 6
Gemarkung Sektion VII, Flurnr. 12873/45, Stadtbezirk: 18
Neubau eines Doppelhauses mit zwei Garagen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.10.2024, Az. 6024-1.23-2024-11264-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 

einer Baumschutzrechtlichen Gestattung, Nebenbestimmun-
gen und Befreiungen erteilt. 

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de,  Telefonnummer 233 - 25914.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 14. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schönstr. 76
Gemarkung Sektion VII, Flurnr. 12739/3, Stadtbezirk: 18
Dachgeschossausbau 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.10.2024, Az. 6024-1.2-2024-4920-33 wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).
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Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25914.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 17. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schusterstr. 8 a
Gemarkung Solln, Flurnr. 542/41, Stadtbezirk: 19
Umbau und Erweiterung einer best. Doppelhaushälfte 
durch einen Anbau eines erdgeschossigen Erkers  
und einer Treppenüberdachung

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.10.2024, Az. 6024-1.23-2024-12647-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
einer aufschiebenden Bedingung sowie Nebenstimmungen 
erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25914.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: St.-Martin-Str. 38
Gemarkung, Sektion VIII, Flurnr.: 15686, Stadtbezirk: 17
DG-Umbau mit Errichtung von Gauben 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 18.10.2024, Az. 6024-1.2-2024-4683-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die be-
nachbarten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mitei-
gentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25022.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 18. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Franz-Joseph-Str. 14
Gemarkung Sektion III /Flurnr. 4465/8 /Stadtbezirk: 12
Umbau, Ausbau und Sanierung Dachgeschoss  
(Vordergebäude) – ÄNDERUNGSANTRAG zu  
1.23-2023-15468 – Hier: Abbruch und Neuerrichtung  
der nicht bauzeitlichen Dachkonstruktion und Errichtung  
einer Maisonettewohnung im DG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.10.2024, Az. 6024-1.232-2024-11379-41, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiun-
gen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 4465/6, Fl.Nr.: 4465/9, Fl.Nr.: 4465/16 
und Fl.Nr.: 4465/17 die dem Vorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 538, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24545.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-

gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 11. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Grasmückenweg 37
Gemarkung Freimann/Flurnr. 232/215/Stadtbezirk: 11
Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.10.2024, Az. 1.2-2024-7697-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 232/269 und Fl.Nr.: 208/22, die dem Vor-
haben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigen-
tum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erfor-
derliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22236.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
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München, 11. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Leopoldstr. 202-202a
Gemarkung Schwabing/Flurnr. 894/9/Stadtbezirk: 12
Nutzungsänderung von Büro zu Wohnen mit Aufstockung 
und Mobilitätskonzept

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.10.2025, Az. 1.201-2024-6698-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 894, Fl.Nr.: 894/5, Fl.Nr.: 894/10, Fl.Nr.: 
895, Fl.Nr.: 895/42 und Fl.Nr.: 895/43 die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22236.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 14. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Siegfriedstr. 8
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Gemarkung: Schwabing 
Fl.Nr.: 348/3
Aus- und Umbau des Dachgeschosses zu einer Wohnung, 
Einbau einer Wohnung im Untergeschoss, Einbau einer 
Aufzugsanlage –  
ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2018-24749-41 – 
Hier: Umnutzung von sieben Büros in Wohnungen im EG 
bis 3. OG, Grundrissänderung der Wohnung 11 im UG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.10.2024, Az. 6024-1.232-2024-11894-41, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiun-
gen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 346/2, Fl.Nr.: 346/9, Fl.Nr.: 346/10 und 
Fl.Nr.: 350/2, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22467.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 14. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Situlistr. 73
Gemarkung: Freimann Fl.Nr.: 39/0
Nutzungsänderung mit Brandschutzertüchtigung und 
Teilsanierung – TEKTUR zu 2009/8204

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.10.2024, Az. 6024-1.112-2011-29037-41, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 39/2, Fl.Nr.: 39/7, Fl.Nr.: 43 und Fl.Nr.: 
44/7, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22467.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 17. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kunzweg 14a – 14b
Gemarkung/Flurnr. / Stadtbezirk: Pasing/ 2072/16 und 
2072/17 Bezirk 21
Energetische Sanierung und Errichtung einer neuen 
Dachkonstruktion mit Gaube

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.10.2024, Az. 1.23-2024-8233-43, wurde die 

Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 2072/9, 2072/13, 2072/20, 2072/12, 2073 
und Fl.Nr. 2072/32, die dem Vorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 424, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22081.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kurparkstr. 7 
Gemarkung: Großhadern / Fl.Nr.: 2118/0 / Stadtbezirk: 20
Neubau eines Einfamilienhauses (Haus 1, DHH) mit Garage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 18.10.2024, Az. 1.23-2024-12010-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 2111, 2112, 2117, 2119, 2121 und 2122, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
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machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19 einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 21501.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 18. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung  
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kurparkstr. 7
Gemarkung: Großhadern / Flurnr. 2118/0 /Stadtbezirk: 20
Neubau eines Einfamilienhauses (Haus 2, DHH) mit Garage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 18.10.2024, Az. 1.23-2024-12018-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 2111, 2112, 2117, 2119, 2121 und 2122  
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19 einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 21501.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 18. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Straßenbenennung  
im 12. Stadtbezirk Schwabing – Freimann
Barbara-Stamm-Straße
Straßenschlüsselnummer: 06816
Beschluss vom: 19.09.2024

Namenserläuterung

Barbara Stamm (geborene Stocker); geboren am 29. Oktober 
1944 in Bad Mergentheim; gestorben am 5. Oktober 2022 in 
Würzburg, deutsche Politikerin. 
Nach einer schwierigen Kindheit absolvierte sie eine Ausbil-
dung zur Erzieherin. Sie übte den Beruf bis 1970 aus. Ab 1969 
war sie CSU-Mitglied, von 1972-1987 Mitglied im Würzburger 
Stadtrat, 1976-2018 Mitglied des Bayerischen Landtags. 
1993-2017 war Stamm stellvertretende Parteivorsitzende der 
CSU, ab 1994 bayerische Sozial- und Gesundheitsministerin, 
1998-2001 stellvertretende Ministerpräsidentin und 2008-
2018 Landtagspräsidentin. Barbara Stamm war sozial enga-
giert, z.B. als Vizepräsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes 
und als langjährige ehrenamtliche Vorsitzende der Lebenshilfe 
Bayern. Geehrt wurde sie unter anderem mit dem Verdienst-
kreuz am Bande, dem Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland, der Bayerischen Verfassungsmedaille in Gold, 
dem Bayerischen Verdienstorden und der Bayerischen Sozial-
medaille.

Verlauf
Vom Guido-Westerwelle-Platz nach Westen bis zur Grünfläche
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Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstr. 2, Zi. 245
während der üblichen Dienstzeiten (bitte vereinbaren Sie einen 
Termin unter strassennamen.kom@muenchen.de ) bis ein-
schließlich 28.11.2024 eingesehen werden.

München, 14. Oktober 2024  Kommunalreferat
  GeodatenService

Straßenbenennung im 14. Stadtbezirk Berg am Laim
Eisenbahnerweg
Straßenschlüsselnummer:  06817
Beschluss vom: 24.09.2024

Namenserläuterung
Nimmt Bezug auf die Historie von Berg am Laim, die eng mit 
der Eisenbahn verknüpft ist. Durch die Eröffnung des Ostbahn-
hofes und der Bahnstrecke nach Rosenheim im Jahr 1871 sie-
delten sich dort viele Mitarbeiter der Bahn an. In den 1920er 
Jahren wurden der Rangierbahnhof und der Bahnbetriebshof 
Ost geschaffen und es entstanden zwischen Truderinger Straße 
und den Bahngleisen Wohnblöcke für die „Eisenbahner“, in 
Berg am Laim noch heute als „Eisenbahnersiedlung“ bekannt.

Verlauf:
Von der Truderinger Straße nach Südwesten bis zum Josef-
Ritz-Weg.

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstr. 2, Zi. 245
während der üblichen Dienstzeiten (bitte vereinbaren Sie einen 
Termin unter strassennamen.kom@muenchen.de) bis ein-
schließlich 28.11.2024 eingesehen werden.

München, 14. Oktober 2024  Kommunalreferat
  GeodatenService

Straßenbenennung 
im 11. Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart
Am Olympiacampus
Straßenschlüsselnummer: 06818
Beschluss vom: 25.09.2024

Namenserläuterung

Nimmt Bezug auf die Nähe zum Olympiagelände und dem 
Olympischen Dorf. Der Begriff „Campus“ geht zurück auf das 
lateinische Wort für „Feld“. Im aktuellen Sprachgebrauch be-
zeichnet der Ausdruck ein Areal, auf dem sich Gebäude, Infra-
struktur und Freiflächen befinden, die zur selben Universität, 
Hochschule und/oder Forschungseinrichtung gehören.

Verlauf
Vom Georg-Brauchle-Ring auf Höhe der Abbiegespur zur 
Landshuter Allee nach Norden, dann nach Osten, dann erneut 
nach Norden und auf Höhe der Connollystraße nach Westen 
führend, nach ca. 100 Meter endend.

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstr. 2, Zi. 245
während der üblichen Dienstzeiten (bitte vereinbaren Sie einen 
Termin unter strassennamen.kom@muenchen.de) bis ein-
schließlich 28.11.2024 eingesehen werden.

München, 14. Oktober 2024  Kommunalreferat
  GeodatenService
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Bayerstr. 75
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 7620/0 / Stadtbezirk 2
Erhöhung der Bettenanzahl im Vordergebäude  
von 79 Betten auf 137 Betten und im Rückgebäude  
von 48 Betten auf 88 Betten sowie Anbau  
eines 2. baulichen Rettungsweges im Vorder-und  
Rückgebäude eines bestehenden Hotels

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.10.2024, Az. 1.1-2024-11458-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 7617, 7626/3 und 7632 die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigen-
tum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erfor-
derliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail adresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 22. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Brunnerstr. 
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 564/3 / Stadtbezirk: 4
Nutzungsänderung von Garage und Bunker  
in eine Wohnung 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.10.2024, Az. 1.2-2024-9659-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 564/4 und 564/2, die dem Vorhaben  
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 22. Oktober 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeister Dominik Krause
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-fraktion@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Jacqueline Charlier
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233 - 21311, - 21322, - 21333, - 21334, - 21255, 
Fax: 233 - 21370
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12.30 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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